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l. Steht doch schon alles im Fragebogen?!

Die Erläuterungen an den einzehgn Fragen im Interviewervordruck müssen kuz
gehalten sein, um Ihre Interviewertätigkeit nicht durch Unübersichtlicbkeit des Vor-
drucks zu erschweren. Damit können leider nicht alle auffretenden Problemfälle auf-
gefangen werden. Deshalb finden Sie auf den nachfolgenden Seiten tiefergehende
Erläuterungen. Sie sollen lhnen helfen, den speziellen Fatl einer der vorgegebenen
Antworhnöglichkeiten der jeweiligen Frage richtig zuzuordnen.

Nahirlich ist es nicht möglich, für jeden erdenklichen Fall die erforderlichen Erläute-
rungen in dieser Broschüre zu benicksichtigen. Sollten also Fragen bestehen, die Sie
nicht mit Hilfe dieser Broschüre lösen können, so wenden Sie sich an das Statistische
Landesamt. Dann wird auch für schwierige Fälle eine Ixisung zu finden sein.
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ll. Erläuterungen zur Verteilungsliste

Spalten-Nr Erläuterung

1-19
Ordnungsangaben

Die Ordnungsangaben sind entsprechend der Vorgabe des
Statistischen Landesamtes einzuragen.

Hier ist jeder zu befragende Haushalt einzuEagen, unab-
hängig vom Erfolg Ibres Bemühens um eine Befragung.

ln die erste Zeile ist, bei Spalte a beginnend, der Straßen-
narne einzutragen. ln die zweite Zerle setznn Sie bitte die
flausnummer in Spalte b und die Lage der Wohnung im
Gebäude in Spalte c.

In Spalte d tragen Sie die Namen der Haushalte ein
(Wohnungsinhaber und Untermieter sind zwei Haushalte).

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen Sie in der Rei
henfolge der Hausnummern vor, innerhalb der einzpüren
Gebäude stockweise von unten nach oben. Wohnen mebrere
Haushalte in einer Wohaung, sollten Sie als ersten den
Haushalt des Hauptnieters auffiihren.

Für Gemeinschaftsunterk[infte ist nur jeweils eine Eintra-
gung vorzunehmen (ohne Privatlaushalte im Bereich von
Gemeiruchaftsunterktinften). Spalte d bleibt hier leer.

Die zu Ihrem Auswahlbezirk zählenden Gebäude numerie-
ren Sie in den Spaltenä0 - 2l einfach durch. Durch die fort-
laufenden Hausnummern ist ja bereits die richtige Reihen-
folge sichergestellt.

a-d
Namen und Anschrift

20 -21
Lfd. Nr. des Gebäudes
im Auswahlbezkk
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22-23
Lfd. Nr. der Wohnung
im Gebäude

Spalten-Nr Erläuterung

Die lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude wird wie folgt ver-
geben:
Beispiel: Erstes Haus in Ihrem Bezirk ist ein 2-stöckiges

Wohlhaus, aufjeder Etage 3 Wohnungen, begin-
nend im Erdgeschoß. Die Wohnungen des Erdge-
schosses erhalten die Nummern 0l bis 03
(innerhalb eines Stockwerkes spielt die Reihen-
folge der Wohnungen keine Rolle),
des 1. Stockes die Nummern 04 bis 06,

. des 2. Stockes die Nummem 07 bis 09.

Zweites Haus: Einfanilierhaus; das Gebäude ent-
hält nur eine Wohnung mit der Nummer 01.

Wohnen zwei oder mehr Haushalte in einer Wohnung, denn
muß die gleiche lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude zweimal
oder mehrmals in der Verteilungsliste erscheinen (2.B. bei
Haupt- und Untermietern).

Die einzelnetZeilen sind aufsteigend zu numerieren.
Sonderfälle:

- Privathaushalte, die im Bereich von Gemeinschaftsun-
terkänften vorhanden sind, mtissen wie alle anderen
Haushalte im Auswahlbezirk fortlaufend numeriert wer-
den.

- Fär Gemeinschaftsunterkünfte ist als lfd. Nr. des Haus-
halts im Auswahlbezirk jeweils "00" 2u sipieren.

- Für leerstehende, gewerblich genutzte und von Ange-
hörigen auständischer Streitkräfte bewohnte Wohnun-
gen ist die lfd. Nr. des Haushalts offen zu lassen.

t.

u{
(,no

24 -25
Lfd. Nr. des tlaushalts
im Auswahlbezirk
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26-27
Zzbl der Personen im
Haushalt

Spalten-Nr Erläuterung

Hier ist die tatsächliche Zahl der Personen im Haushalt
ei:rzutragen. Diese Informationen können Sie von dsm ange-
troffenen Auskunftspflichtigen in Erfahrung bringen, auch
bei vorliegen6sm Wrrnssh nach Selbstausfüllung. Erhalten
Sie z.B. in einem 4-Personenhaushalt nur für 2 Personen ge-
naue Angaben je Person, so ist dennoch'O4u einzutragen
(tatsächliche Zabl) einschließlich einem entsprechenden
Hinweis in der Spalte für Bemerkungen.

Auch diese Information können Sie bei dsrn angetroffenen
Auskunftspflichtigen erfragen, auch weDn die Befragung
schriftlich stattfinden soll.

Diese Spalte trifft nur für Bezirke zu, die bereits im letaen
Jahr in die Erhebung einbezogen waren.

Die Spalte ist jedoch nur auszufüllen, wenn

- ein ganzer Haushalt, der bei der letzten Befragung noch
nicht im Auswahlbezirk wohnte, neu hinzugekommen ist
(Zuzug) oder

- ein ganzer Haushalt, der in die letzte Befragung einbezo-
gen war, jeta nicht mehr vorhanden ist (Fortzug, Tod).

Die Fragestelluug umfaßt nicht Veränderungen im Haushalt,
die nur sinzslns Personen betreffen.

Das Baualter ist aus dem lnterviewervordruck I bzw. l+E
zu übernehmen. Es istjedoch nur anzugeben, wenn sich die
Wohnung erstrnals in der Erhebung befindet.

In diese Spalte tagen sie bitte ein, ob der Haushalt lhnen
Auskunft zu den freiwilligen püsftlngsteilen im Vordnrck 2
bzw.2+E gegeben hat.

28

Zahl der Haushalte in
der Wohnung

29

§anzs1 Haushalt seit
der letzten

30

Baualter der Wobnung

31

Auskunft zu Vordruck 2
bant.2+E
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Spalten-Nr. Erläuterung

Die Spalten 32 - 34 sind von Ihnen nicht auszufüllen. Sie
werden für die Arbeit im Statistischen Landesamt benö-
tigt.

Ilaben Sie die Befragung erfolgreich durchgeführt, tagen
Sie als Befragungsergebnis "I" eir.
Bei Haushalten, die eine Selbstausfüllung wünschen, notie-
ren Sie eine "2":

Treffen Sie auch nach mehrmaligen Versuchen niemanden
an oder ist ein tlaushalt nicht zur Auskunftserteilung bereit,
vermerken Sie eine u3" (keine Auskunft).

Leerstehende Wohnungen sind mit '4u, nicht in die Befra-
gung einzubeziehende llaushalte (Ilausbalte von Angehöri-
gen ausländischer Sfreitkräfte und bei ausschließlicher
gewerblicher Nutzung der Räume) mit '5u zu siqnieren.

Diese Spalten füllen Sie am besten aus, wenn Sie alle Befra-
gulgen abgeschlossen haben.
Hier tragen Sie ein, wie viele Vordrucke für einen }Iaushalt
angelegt wurden (2.8. "2" flir einen Sechs-Personen-Haus-
halt oder für einen kleineren Haushalt. in dem eine Person
für sich allein auf einem getrennten Bogen antwortet).

In die Rubrik "Bemerkungen" können Sie beispielsweise
Termine für einen weiteren Besuch oder wichtige Mtteilun-
gen an daq Statistische Landesamt eintragen.

e

Be

f-
Zabl der Vordrucke

h

Bemerkungen
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lll. Erläuterungen zum Haushaltsmantelbogen

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt (auch Privathaushalte in Gemein-
schaftsunterkünften) und für jede Gemeinschaftsunterkunft ist ein Haushaltsman-
telbogen anzulegen, unabhängig davon, ob der [Iaushalt angetroffen wurde oder
nicht.

Bei llaushalten, die für längere Zeit abwesend bzw. nicht anzutreffen sind oder die
keine Auskunft erteilen, ist nur der Teil I des Haushaltsnantelbogens auszufüllen.

Bitte beachten Sie, daß auch für Untermieter ein eigener Haushaltsrnantelbogen
anzulegen ist!

In die Zeile jeder einzelnen Person machen Sie ein Kreuz, wenn Sie für diese Person
Auskunft erhalten baben.

Bitte beachten Sie, daß der angetroffene Auskunftspflichtige nicht die Namen der
übrigen Haushaltsmitglieder offenbaren muß. Ist das von lhnen angetroffene Haus-
haltsmitglied nicht bereit, Ihnen die Namen der übrigen Haushaltsmitglieder zu nen-
nen, so teilen Sie dies bitte dem Statistischen Landesamt mit. Geben Sie dabei auch
die Anzahl der übrigen Haushaltsmitglieder an. Diese Auskunft kann Ihnen das
angetoffene Haushaltsmitglied nach § 10 Abs. 5l\tIZG nicht verweigem.

Auch für eine leerstehende Wohnung oder wenn eine Wohnlng von A:rgehörigen
ausländischer Streitlcäfte privatrechtlich bewohnt wird, ist ein Haushaltsmantelbo-
gen alzulegen. ln diesen Fällen füllen Sie bitte die Anschrift aus und vermerken
beim Familiennamen deutlich "leer" bzw. "Sheitlcäfte".
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lV. lnterviewervordruck
lV.1 Allgemeines zum lnterviewervordruck

Jeder im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die 1[ahl, ob er an der Befragung
mündlich oder schriftlich teilnehmen will. Darüber hinaus hat er die [/ahl, ob er
die Fragen gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern oder für sich auf einem
eigenen Bogen beantwortet,

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden }laushalt und für jede Gemeinschaftsun-
terkunft ist mindestens eine Erhebungsliste (e nach mtindlicher bzw. schriftlicher
Auskunffserteilung besondere Form) anzulegen.

Ist die Zahl der Haushaltsmitglieder größer als fünf, dann verwenden Sie zur
Beaütwortung der Fragen eine zrveite Erhebungsliste für die sechste, siebte und
weitere Person. Vergessen Sie nicht, die Ordnungsangaben auf die zweite Erhe-
bungsliste zu übernehmen und die "lfd. Nr. der Person 1- 11ilrshalt, entsprechend
zu ä'ndern ("06", "07" usw.).

Analog ist bei Gemeinschaftsunterkünften zu veifabren (s. Teil 3, Abschnitt 4).

Die Eintragungen in die Erhebrmgspapiere nehmen Sie bitte mit Kugelschreiber
vor, nicht aber mit Blei- oder Farbstift. Durch die direkte Einfragung der Angaben
in Sigoierziffem in die Erhebungspapiere für eindeutig klassifizierbare Antworten
ist es möglich, die jeweils in die Rubrik des betreffenden Hausüaltsmitgliedes ein-
gefiagene Schlüsselzahl gleich aufden Datenträger, ohne vorherige Übernagung
in eine Signierspalte, zu übernehmen.

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfällt, sind keine Eintragungen zu
machen, d.h. die betreffende Spalte muß leer bleiben.

Da rlas Erhebungsprogramm 1993 außer den Fragen zum Mil«ozensus in einem
Teil der Auswahlbezirke auch Fragen zur EG-Arbeitslaäftestichprobe vorsieht,
wird folgende Untergliederung der Fragebogen vorgenommen:

- Interviewervordruck 1 bzw. l+E
Vordruck 1 beinhnltet dabei nur die Fragen des Mil«ozensus, zu deren Beant-
wortung die Befragten verpflichtet sind.

Vordruck l+E enthält die Fragen des Mikrozenzus, ergä'nzt um die Fragen der
EG-Arbeitsträftestichprobe (nur Erhebungsteile mit Auskunftspflicht).
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- Interviewervordruck 2 brw. 2+B
Vordruck 2 enthält die mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen des Mikrozen-
sus.

Vordruck 2+E enthält die mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen des Milao-
zersus, ergänZ um die ebenfalls mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen der
EG-Arbeitskräftestichprobe.
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lV.2 lnterviewervordruck 1 bztt. 1+E

Baualter der Wohnung

Familienname,
Vorname

Lfd. Nr. der Person

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Wohnung
erstnals in die Erhebung einbezogen ist. Bei nachhäglichen
Üm-, An- und Erweiterungsbauten ist da.s Jahr dieser Veräin-
derung maflgebend. In diesem Fall können die Angaben zum
Baualter der einzelnen Wohnungen innerhalb eines Gebäu-
des voneinander abweichen.

A. Angaben zur Person

Tragen Sie die Namen und Vomamen aller am Erhebungs-
stichtag (21. April 1993) zum llaushalt gehörenden Perso-
nen ein. Beachten Sie, daß auch Haushaltsmitglieder, die
aus beruflichen oder anderen Gründen am Erhebungsstich-
tag vorübergehend abwesend sind, erfalJt werden müssen;
zumindest müssen Sie die Anzahl dieser vorübergehend
abwesenden Personen, für die Sie ggf. keine Angaben erhal-
ten, beim angetroffenen Haushaltsmitglied erfragen und auf
der Verteih'ngsliste festhalten bzw. dem Statistischen Lan-
desamt mitteilen. Die Eintragungen machen Sie bitte in fol-
gender Reihenfolge: Ehegatten, Kinder in der Reihenfolge
ihres Alters, andere Verwandte, familienfremde Personen.

Geht die Zahl der Haushaltsmitglieder über fünf hinaus, so
verwenden Sie einen zweiten Vordruck, den Sie deutlich
mit "2" kennzeichnen, und übernehmen Sie die
"Ordnungsangaben" des ersten Bogens. Die "laufende Nr.
der Person" im zweiten Vordruck ändem Sie dann unbedingt
ab.

Erläuterms
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ErläuterungNr

2lt3
Veränderung des
Haushalts

Diese Frage ist nur in den Auswahlbezirken zu beantworten,
die bereits im Vorjahr in die Erhebung einbezogen waren.

Für jedes seit der letzten Erhebung bis einschließlich zum
Stichtag zugegaxgene Haushaltsmitglied oder nicht mehr
zum Haushalt gehörende ehemalige Haushaltsmitglied ist
entsprechend dem Grund der Veränderung hier eine Eintra-
gung vorzunehmen. Die Eintagung erfolgt jedoch nur bei
der betroffenen Person.

Für neu hinzugekommene Personen sind auch die übrigen
Fragen der Erhebung zu beantworten, für nicht mehr zum
Haushalt gehörende Personen bleiben die restlichen Fragen
unbeantwortet.
Ist ein gesamter Haushalt seit der letzten Befragung neu
AtgezogeD., ist die Signatur "2" (Zuztg) für alle Personen
des Haushalts anzugeben und alle übrigen Fragen zu beant-
worten. Für einen Haushalt, der nach der letzten Befragung
aufgelöst wutde, ist der entsprechende Gru:rd (Fortzug, Tod)
ebenfalls für alle Haushaltsmitglieder arzugeben. Die fol-
genden Fragen sind für solche Haushalte nicht zu beantwor-
ten. Liegt nur ein Grund für den Wegfall vor, so ist ledig-
lich ein entsprechender Eintag in Spalte 29 der Verteiluugs-
liste vorannehmen. Eine Erhebungsliste muß in diesem Fall
nicht angelegt werden.

Verheiratete Personen gelten auch dann 2ts verheiratet (2),
wenn sie getrennt leben. Personen, deren Ehegatte für tot
erklärt worden ist, gelten als ve.rwit'wet (3).

Frir die 1. Person im Haushalt entfällt die Angabe zu dieser
Frage (die Ziffer "l" ist bereits eingedruckt).
AIle anderen Personen geben an, ob und wie sie mit der
ersten Person oder deren Ehegatte verwandt oder verschwä-
gert sind.
Beachten Sie bitte, daß auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der als Kinder ("3") gelten.

Für in Gemeinschaftsunterktinften lebende Personen, die
keinen eigenen Haushalt führen, bleibt diese Spalte leer.

2178

Familienstand

2n9
Familien-
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Erläuterung

Wenn neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehö-
rigkeit vorliegt, so tragen sie bitte "01" @eutsch) ein.
IIat jemand mehrere fremde Staatsangehörigkeiten, lassen
Sie den Befragten entscheiden, welche davon eingetagen
werden soll.
Inhaber eines Nansenpasses sind Staatenlose ('50").

Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verste-
hen, für die diese Erhebungsliste ausgefüllt wird.

Die Frage nach einer weiteren Wohnung bezieht sich auf das
Gebiet der jetzigen Bundesrepublik Deutschland.

Hat ein llaushaltsmitglied - neben der vorwiegend benutzten
Wohnung der Familie - noch am Arbeits-, Studien- oder
Schulort z.B. ein möbliertes Zimmer (auch Unterlrunft bei
Verwandten oder Bekannten), so ist "l" einzutagen, unab-
häingig davon, ob die Befragung dort oder am Familien-
wohnsitz durchgeführt wird. Eine weitere Wohnung kann
auch sein: Wochenendhaus, Zweitwohnung, Baracke, Arbei-
terwohnheim, lnternät, Anstalt mit langfristiger Unterbrin-
gung und behördlicher Meldung.

Fär Wehrdienstleistende z2ihlt die Kaseme immer als wei-
tere Wohnung.

Weitere Wobnungen im Ausland sind nicht zu erfassen.

Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des
Einwohners.

Bei Personen in den neuen Bundesländern, die noch keinen
neuen Personalausweis besitzen, ist die Hauptwobnung im
Personalausweis eingetragen.

2122,23

Weitere

2t22

Weitere Wohnung

2t23
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Spalten-Nr Erläuterung

Für Verheiratete, auch wenn sie aus wirtschaftIichen oder
beruflichen Gränden nicht ständig zusammenleben (2.B.
Wochenend- oder Monatspendler, fubeitnehmer auf Mon-
tage) ist nach dem Melderecht die Wobnung der Familie die
vorwiegend benutzte Wohnung, also die Hauptwohnrrng.

Frir alle übrigen Personen (Ledige, Verwitwete, Geschie-
dene sowie Verheiratete, die dauernd getrerult leben) bzw. in
Zweifelsfällen ist nach dem Melderecht die vorwiegend
benutzte Wohnung (Hauptwobnung) diejenige, wo der
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners
liegt, d.h. in der Regel die Wohnung, die mebr als die FIäfte
des Jahres bewohnt wird.

Fär Wehrpflichtige ist die tlauptwohnung immer die Woh-
nung, in der die Befragung stattfindet. Die Kaseme gilt als
Nebenwohnung.
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2t24

Schulbesuch

Spalten-Nr Erläuterung

C. Schulbesuch

Kindergarten /KinderkrippelKinderhort (0)
Hierunter fallen auch Sonderkindergärten und kindergarten-
ähnliche Einrichtungen, z.B. Spiellaeise. Außerdem sind die
Schulkindergärten und Vorklassen einschließlich entspre-
chender Einrichtungen an Sonderschulen einzubeziehen.
Bei Kindem, die neben der Schule einen Hort besuchen, ist
dagegen "g" einzuhagen.
Ftir SchüLler, die eine allgemeinbildende Schule bezuchen,
ist nur die Klassenstufe anzugeben, die besucht wird, unab-
hibgig von der Schulart.
Die Klassenstufen (auch Schuljahrgänge) werden, mit der
untersten Kl asse be ginnsa6, aufsteigend gezählt.

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 1 bis 4 ("1")
Hier sind Schriler nachzuweisen, die die Klassenstufen I bis
4 (Primarbereich) der Grundschulen, integrieden Gesamt-
schulen, Freien Waldorfschulen, allgemeinbildenden poly-
technischen Oberschulen in der ehemaligen DDR oder Son-
derschulen besuchen.

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 5 bis 10 ("2")
Hierar sind Schüler der Klassenstufen 5 bis t0
(Sekundarbereich ! an folgenden Schularten zu zählen:
- schulartunabhäingige Orientierungsstufe
- Hauptschulen
- allgemeinbildende polyechnische Oberschulen in der

ehemaligen DDR
- Realschulen
- Gymnasien
- integrierte Gesamtschulen
- Freie Waldorfschulen
- Sonderschulen
- Abendhauptschulen
- Abendrealschulen
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Nr Erläuterung

Klassenstufe 11 bis 13 (gymnasiale Oberstufe) ("3")
Hierzu sind Schtiler der Klassenstufen I I bis 13
(Sekundarbereich II) an folgenden Schularten z.tzählen:
- Gymnasien
- Integrierte Gesamtschulen
- Freie Waldorfschulen
- Sonderschulen
- Fachoberschulen
- Fachgymnasien/berufliche Gymnasien
- Abendgymnasien
- Kollegs
- Technische Oberschule @aden-Wtirttemberg)

Berufliche Schulen ("4")
Hierzu zählen
- Berufsschulen
- Berufsgrundbildungsj ahr
- Berufsvorbereitungsj ahr
- Berufsaufbauschulen
- Kollegschulen §ordrhein-Westfalen)
- Berufsoberschule @ayem)
- Berufsfachschulen, z.B.

- - Handelsschulen
- - Berufskollegs
- - Pflegevorschulen an Kra:rkenanstalten
- - IGankenpflegeschulen

- Fachschulen, z.B.
- - Technikerschulen
- - Meisterschulen
- - Fachakademien
- - Berufsakademien
- - Bergingenieurschulen (die nicht Facbhochschulen sind)
- - Ausbildungsstätten für nichtäraliche Heilberufe
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Spalten-Nr, Erläuterung

Die Fachhochschulen ("7") - einschl. Venvaltungsfach-
hochschulen - sind größtenteils aus fräheren Ingenieur-,
Verwaltungs- oder Höheren Fachschulen hervorgegangen.
Das Fachhochschulstudium setzt in der Regel die Fachhoch-
schulreife voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel ats
Präsenzstudium in Vollzeitform, in vielen Studiengäingen
unter Einschluß berufspraktischer Ausbildungsabscbnitte; es
gibt aber auch Formen des berufsbegleitenden Teilzeit- oder
Fernstudiums. Das Fachhochschulstudium führt zu einer
Diplomprüfung (fräher Graduierung).
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Fachhoch-
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier eben-
falls "Ti' einzutragen.

Hochschulen ("t") bereiten auf Tätigkeiten vor, die die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden
oder die Fähigkeit zu ktinstlerischer Gestaltung erfordern.
Zu den wissenschaftlichen Hochschulen gehören die Univer-
sitäten ( einschl. der gleichrangigen Einrichtungen, wie
medizinische, Sport- und technische Hochschulen), pädago-
gische und theologische Hochschulen. Kunsthochschulen
sind die Hochschulen für Bildende Känste, Gestaltung,
Musik, Film und Femsehen. Das Hochschulstudium setzt in
der Regel die allgemeine oder fachgebundene Hochschulrei-
fe voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als Präsenz-
studium in Vollzeitform, in vielen Studiengängen unter
Einschtuß berufspraktischer Ausbildungsabschnitte; es gibt
auch Formen des berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fern-
studiums. Den Studienabschluß bilden Hochschulprüfirngen
@iplom, Magister, Promotionusw.) oder Staats- bzw. kirch-
liche hifungen.
Bezucht der Beheffende einen Studienzweig des Iloch-
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier Schläs-
sel "S" einzutragen.
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D. Enryerbsbeteilig ung, Arbeitsuche

Erwerbs- bzw. berufsträtig sind alle Personen, die in der
Berichtswoche (19. bis 25. April 1993)

- in einem Arbeits-/Dienstverhältnis stehen (auch Solda-
ten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende)

- selbständig ein Gewerbe, einen freien Beruf, einen land-
wirtschaftlichen oder ähnlichen Betieb betreiben oder im
Familienbetrieb mitarbeiten

- in einem Ausbildungsverhältnis stehen
- geringfügige oder gelegentliche Tätigkeiten ausüben.

Hierzu zählen auch Personen, die
- normalerweise erwerbstäig sind, aber in der Berichts-

woche z.B. krank oder im Urlaub waren

- sich im Erziehungsurlaub befinden, eine Rückkehr-
garantie des fubeitgebers haben und ihren Arbeitsvertrag
nicht gekündigt haben

- "Zeitrentner" sind, d.h. deren Arbeitsvertrag für I Jahr
ruht (nicht gekündigt ist) und die nach diesem Jahr ihren
Arbeitsvertrag wieder erfüllen können
(Rückkehrgarantie)

- ihre Tätigkeit nur für eine geringe Stundenzahl ausüben,
evtl. nur eine Stunde pro Woche)

- als mithelfende Familienangehörige ohne förmliches
Arbeitsverhältnis im Betrieb eines Haushalts- bzw. Fami-
lienmitgliedes mitarbeiten

- sich als Rentner noch etwas hinzuverdienen

- sich als Arbeitslose neben Arbeitslosengeld/-hilfe noch
etwas hinzuverdienen

Ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. als Schöffe, Vormund oder
Stadtverordneter, sind nicht zu erfassen.

2125

Erwerbs-/
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Regetmäßige Tätigkeit: Die Tätigkeit whd in regelmäßigen
Zeitabständen ausgeübt (2.B. täglich, einmal wöchentlich,
zwei Tage im Monat).

Gelegentliche Tätigkeit: Der Erwerbstätige wird nur nach
Bedarfeingesetzt oder er sucht sich nur eine Arbeit von kur-
zer Dauer (2.B. Ferienjob). Eine gelegentliche Täitigkeit soll
a6 dqnn angegeben werden, wenn sie in der Berichtswoche
auch tatsächlich ausgeübt wurde. Einmalige Tätigkeit nur in
der Berichtswoche gilt als gelegentlich.

Aufgrund der bisher gemachten Erfabrungen weisen wir
noch einmal ausdrticklich darauf hin, dal3 für alle Haus-
haltsmitglieder, die hier angeben, erwerbstätig zu sein, auch
die Fragen im Teil "Gegenwärtige/füihere Erwerbstätigkeit'
zu beantworten sind.

Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswoche geleistete
Arbeit in einem vom Haushalt bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Betrieb aul auch wenn es sich nur um
gelegentliche landwirtschaftliche Hilfe gehandelt hat.

Landwirtschaftliche Arbeiten sind z.B. Feldarbeit, Arbei-
ten bei der Tierhaltrurg, aber auch Büroarbeiten.

Nicht anzugeben sind hier hauswirtschaftliche Arbeiten
(das sind alle Verrichtungen im Haushalt für die Bekösti-
gung und sonstige Versorgung der Familie des Betiebs-
inhabers).

llCiUt a". Befragte an, in der Berichtswoche in einem vom
ll fUusnAt bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb mit-
llBearbeitet zu haben, so ist darauf zu achten, daß auch alle
llFragen im Teil "Gegenwärtige/frühere Erwerbstätigkeit" zu
llbeantworten sind.

2t26

Landwirtschaftliche
Mithilfe
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2t27

Geringfügige

Spalten-Nr. Erläuterung

Diese Frage ist auch von Personen zu beantwoüen, die sich
in der Berichtswoche als nicht erwerbs- oder berufstätig
eingestuft haben ("Nein" in Frage 2125bmr.2126).

Eine geringfügige Beschäftigung ist eine Tätigkeit mit
einer Arbeitszeit unter 15 Stunden/Woche und einem Ein-
kommen bis 530 DM im Monat, die sozialversicherungsfrei
ist. ln den neuen Bundesländem liegt die Einkommensgren-
ze bei 390 DM im Monat.

Typische geringfügige Tätigkeiten:
- Putaätigkeit in einem Haushalt oder Betrieb
- Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeit in einem Privathaus-

halt
- Stunden- oder tageweise Aushilfstätigkeit in einem Kauf-

haus/Geschäft
- Kleinere handwerkliche Aufträge oder Reparaturen
- Austagen von Zeitungen, Zeitschriften
- Verkaufs- oder Werbetätigkeit (auch Telefon- oder

Außendienst)
- Nebenberufliche Tatigkeit fiü Versicherung oder Bank
- Ferien- oderNebenjob als Schtiler(in) oder Student(in)
- Mitarbeit i:r einem Saisonbetieb, z.B. in der Landwirt-

schaft oder bei der Herstellung von Konserven; Gast-
gewerbe

- Nebenberufl iche Lehrtätigkeit, Nachh i I feunterricht
- Taxifahren, Aushilfstätigkeit bei einer Spedition
- Bezahlte Übungsleitertätigkeit in einem Verein
- Sonstige Nebentätigkeiten, z.B. Schreibarbeiten, Pro-

grammierarbeiten, Buchhaltertätigkeit

Wird die Frage nach einer geringfügigen Beschäftigung
Vom Befragten bejaht, so sind im weiteren auch die Fragen
für Erwerbstätige insbesondere im Teil "Gegenwärtige/
frühere Erwerbstätigkeit" zu beantworten.

Ausführliche Hinweise finden Sie darüber hinaus im 1. Teil
des Lrterviewer-Handbuches auf Seite 8.
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Arbeitsuche als

Spalten-Nr Erläuterung

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn dte Fragen 2125,
2126 und 2127 mit "Nein" beantwortet wurden. Bitte stellen
Sie die Frage an alle Nichterwerbstätigen im Alter von
15 Jabren und mehr, auch an Schtiler und Renher.

Eine Tätigkeit ist freiwillig unterbrochen z.B. von Haus-
frauen, die frtiher einmal erwerbstätig waren und jeta wie-
der eine Berufstätigkeit suchen, oder von Handwerkem, die
eine Meisterschule abgeschlossen haben und jetzt eine neue
Arbeitsstelle suchen.

Eine Arbeitsuche nach tJbergang in den f,ufissfxpfl ftann
erfolgen, wenn eine Person z.B. neben ihrer Altersrente
noch eine geringfügige Tätigkeit ausüben will.

Wenn mindestens eine der Fragen 2125,2126 oder 2127 mit
"Ja" beantwortet wurde, stellen Sie bitte diese Frage zu einer
evtl. Arbeitsuche.

Als arbeitslos gelten nur solche Personen, die normalerweise
erwerbstätig sind und z.Z. nw vorübergehend - da sie noch
keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben - aus dem
Erwerbsleben ausgeschieden sind, sowie Schulentlassene,
die sich um eine Lehr-/Arbeitsstelle bemühen. Die Bezeich-
nung "arbeitslos" gilt auch, wenn man nicht beim Arbeits-
amt gemeldet ist oder wenn man zwar gemeldet ist, aber
kein Arbeitslosengeld/-hilfe bezieht (Signierziffer"2").

Personen, die normalerweise keinem Erwerb nachgehen,
z.B. Ehefrauen ohne eigenen Beruf, gelten nicht als arbeits-
los.

2t29

fubeitsuche als

2t30

Arbeitslos
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In bestimmtem Rahmen ist es erlaubt, daß Arbeitslose, auch
wenn sie Arbeitslosengeld bzw. -hilfe erhalten, sich noch
etwas hinruverdienen. Machen §is dann für diese Erwerbs-
tätigkeit auch Angaben im Teil "Gegenwä'rtige/frähere
Erwerbstätigkeit".

IIat sich ein tlaushaltsrnitglied als arbeitslos bezeichnet ("1
oder 2"), so sind auch die folgenden Fragen über die Arbeit-
suche zu beantworten.

Die Fragen 2/31 bis 2/38 sind für alle Arbeitsuchenden und
Arbeitslosen zu beantworten, d.h. wenn mindestens eine der
Frage 2128, 2129 oder 2130 mit "Ja" beantwortet wurde.

Kommen mehrere Arten der Arbeitsuche in Betracht, so
geben Sie bitte die beiden wichtigsten Arten entsprechend
ihrer Bedeutung an.

Von Personen, die Arbeitslosengeld/-hilfe erhalten, ist in
jedem Falle Arbeitsamt ("01") in Spalte 2/31,32 einzutra-
gen. Werden dartiber hinaus weitere Möglichkeiten der
Arbeitsuche genutzt, so werden diese in Spalte 2/33,34
notiert.

Private Vermittlung tragen Sie bitte dann ein, wenn über
eine Personalberatung oder ähnliche Einrichtungen Arbeit
gezucht wird.

Die Arbeitsuche über Freunde, Bekannte oder Verwandte
gilt dagegen als persönliche Verbindung ("06").

Als direkte Bewerbung ("05") gilt die unmittelbar vom
Arbeitsuchenden ausgehende schriftliche, telefonische oder
persönliche Bewerbung, die nicht auf ein Tnserat, die Ver-
mittlung durch das Arbeitsamt oder durch Bekannte u.ä.
erfolgt.

Suche noch nicht aufgenommen ("14") ist nul dann arzu-
geben, wenn eine Person tatsächlich eine Arbeit aufoehmen
bzw. den Arbeitsplatz wecbseln möchte, aber zur Suche
noch keine Gelegenheit bzvt. Zeithatte.

2t3t -2t38
Arbeitsuche

2t3t - 2t34

fubeitsuche erfolgt
durch...
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Nur Vordruck l+E ! Warten auf Antwort auf eine Bewerbung ("08") und War-
ten auf Antwort des Arbeitsamtes ("09") sind nur dann
anzugeben, wenn die Bewerbung bzw. der letzte Kontakt
zum Arbeitsamt länger als 4 Wochen zurückliegen und zwi-
schenzeitlich keine weiteren Schritte der fubeitsuche unter-
nommen wurden.

Bitte beachten Sie, daß eine Person, die eine Ärbeit-
nehmertzitigkeit sucht (Iätigkeit als Arbeiter, Angestellter,
Auszubildender oder auch als Beamter), auch angibt, ob sie
eine Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit sucht.

Diese Frage ist von allen Personen zu beantworten, die die
Arbeitsuche bereits aktiv aufgenornmen haben.
Beachten Sie, daß die Verfügbarkeit flir die Berichtswoche
("sofprt") oder die zwei nachfolgenden Wochen erfragt
wird.

Wurde die Arbeitsuche (von Arbeitslosen) durch eine zwi-
schenzeitliche Tätigkeit oder auch längere Kra::kheit unter-
brochen, so ist nur die nach diesen Ereignissen folgende Zeit
als Dauer der Arbeitsuche anzugeben. Achten Sie darauf,
daß nur die Dauer der Suche, die vor dem Berichtsstichtag
(21. April 1993) liegt, angegeben wird.
Für Personen, die die Arbeitzuche noch nicht aufgenommen
haben, bleibt diese Frage unbeantwortet.

Nur Vordruck 1+E!
Fär Personen, die vor Beginn der Arbeitzuche Schüer oder
Student waren, ist "Vollzeitausbildung oder -fortbildung"
einzutagen, auch wenn sie nebenbei eine geringftigige
Täitigkeit ausgeübt haben.
Dagegen gelten Auszubildende und Firmenpraktikanten als
erwerbs- bzw. berufstätig.

2t35

Art der gesuchten

2t36

2t37

Dauer der Arbeitsuche

2t38

Situation vor Beginn
der Arbeitsuche
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D. Nichtenrerbstätigkeit

Diese Frage ist nur zu bea:rtworten, wenn eine Person z.Z.
nicht erwerbstätig ist (Frage 2125,2126 und 2127: "Nein"),
gleichgültig, ob sie eine Erwerbstätigkeit sucht oder nicht.

Vordruck 1:

Vordruck L*E:

Nur Vordruck 1+E!

Wenn eine nichterwerbstätige Person bereits fräher einmal
erwerbstätig war, geben Sie hier bitte an, wann diese Tätig-
keit aufgegeben wurde, auch wenn dieser Zeipunkt schon
viele Jahre zurtickliegt.

Es ist der Zeitraum anzugeben, der seit Beendigung der letz-
ten Tätigkeit verstrichen ist.
Es sind das Jahr und der Monat anzugeben, in dem die letäe
Tätigkeit beendet wurde.

Treffen mehrere Gründe für die Beendigung der letzten
Tätigkeit zu, lassen Sie sich bitte den wichtigsten angeben.

Bitte beachten Sie:
Der Gmnd für die Beendigung der fräheren Tätigkeit wird
erfragt in
l- Vordruck 1 für die letzten 3 Jahre
l- Vordruck l+E für die letzten 8 Jahre.

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen ("7") liegen
vor, wenn die frtihere Erwerbstätigkeit wegen Heirat, Kin-
derbetreuung, ernsthafter Erkralkung anderer Familienmit-
glieder oder längerem Urlaub usw. beendet wurde. Dagegen
ist für Personen, die ibre frühere Erwerbstätigkeit beendet
haben, um eine schulische Ausbildung oder ein Studium
aufzunehmen, Ziffer " 8 " einzutagen.

Diese Frage richtet sich nur aa Personen, die weder
erwerbstätig noch arbeitsuchend sind, d.h. an diejenigen
im Alter ab 15 Jahren, die die Fragen 2125 bis 2130 mit
uNein' beantwortet haben.

3lt3
Fnihere Erwerbstätig-
keit

3114 - 3ll7
Beendigung der letzten

3/18

Grund für

3n9
J Situation

Nur Vordruck 1+E!
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Betrieb

Spalten-Nr Erläuterung

G. Gegenwärtige/frühere Enrerbstätig keit

Hier tragen Sie bitte den Namen der Firma, des Arbeitge-
bers, der Dienststelle, des Geschäftes, der Praxis, des eige-
nen Betriebes ein, bei dem das jeweilige Haushaltsmitglied
beschäftigt ist. Verwenden Sie bitte keine nur örtlich
bekannten Kurzformen der Firmennamen.
Der Name der Firma ist ein Hilfsmerkmal und dient aus-
schließlich der genauen Zuordnung des Wirtschaftszwei-
ges.

Eine zweite Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn in der
Berichtswoche neben der llaupterwerbstätigkeit eine weitere
Tätigkeit ausgeübt wurde, gleichgültig, ob diese regelm?ißig,
gelegentlich oder nur saisonal bedingt ausgeübt wird.
Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafteten land-
wirtschaftlichen Betrieb neben der normalen Tätigkeit z.B.
gilt als zweite Tätigkeit. Zweite TätigkeiteD sind oft soge-
nannte Nebenerwerbstätigkeiten (ob Entgelte zu versteuem
sind oder nicht, ist unbedeutend).

Wenn diese Frage bejaht wird, müssen alle nicht durch-
kreuäen Spalten in der Zelle "Zweite gegenwärtige
Erwerbstätigkeit" für diese 2. Erwerbstätigkeit beantwortet
werden.

llVergessen Sie bitte nicht, die Eintragung der "Lfd. Nr.ll
llder Person im Haushaltrr in der Vorspalte vorzunehmen. ll

Nur Vordruck 1+E! ln Vordruck l+E ist bei Vorliegen einer zweiten Enrerbs-
tätigkeit a.nzugeben, ob diese regelmäßig ("1"), gelegentlich
("2") oder saisonal bedingt ("3") ausgeübt whd.

3t20

Zweite
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Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe sind
wie folgt aufzufassen:
Regelmäßig: Die zvteite Tätigkeit whd in regelmäßi-

gen Zeitabständen ausgeübt (2.B. täglich,
einmal wöchentlich, zvtei Tage im
Monat).

Gelegentlich: Die zweite Tätigkeit wird in unregel-
mäßigen Zeitabständen ausgeübt und ist
von kurzer Dauer (2.B. Aushilfe bei
Iaankheitsbedin gtem B edarf).

Saisonal bedingt: Die ztreite Tätigkeit kann ilr zn
bestimmten Jahreszeiten (in der Saison)
ausgeübt werden (2.B. Standhilfe wäih-
rend der Frühjahrsmesse).

Bei einer saisonal bedingten Tätigkeit ist immer Ziffer "3"
einzutragen, wenn diese in der Berichtswoche ausgeübt
wird, unabhängig davon, ob der zweiten Erwerbstätigkeit
regelmäßig oder gelegentlich nachgegangen wird.

Zum öffentlichen Dienst ist derjenige zu zählen, der im
Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines
Gemeindeverbandes oder anderer Körperschaften, Anstalüen
und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände
von solchen steht.

Hieran zählen Tätigkeiten bei:

- Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der
Gemeindeverbände, z.B. Regierung und Ministerien,
Gemeindeverwalfungen, Rechnungshöfe, Oberfinalz-
direktionen, Finanzäm1s1, Staatshochbauämter, Bauä'mter,
Zollämter, Polizei, Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Ord-
nungsämter, ölfentliche Kindergärten, Schulen und Hoch-
schulen, ölfentliche kulturelle Einrichtungen (fheater,
Museen, Bibliotheken), Sozialämter, ölfentliche Krarken-
häuser, Heilstätten und Altersheime, Gesundheitsämter,
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen,

- Gerichten des Bundes und der Länder,

3121

Öffentlicher Dienst
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- rechtlich unselbständigen Untemehmen und rechtlich selb-
ständigen Unternehmen im Besitz der Länder und Kom-
munen, die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben in Form
einer Körperschaft des privaten Rechts geführt werden,
z.B. Wasserwerke, Verkehrsbetriebe, Energieversorgun-
gen, Flughäfen, Binnen- und Seehäfen,

- Bundesbehn, Bundespost,

- Kommunalen Zweckverbänden, z.B. Ikar:kenhauszweck-
verbände, Schulzweckverbände, Abwässer- und Abfall-
beseitigungszweckverbände,

- Träigern der Sozialversicherung, z.B. Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstal-
ten, gesetzliche Krankenkassen (AOK, Ersatzkassen),
Berufsgenossenschaften, gundssanstäIt für Arbeit einschl.
ihrer Dienststellen, Krankenhäuser und Gesundheitsdienst
der Tr2iger der Sozialversicherung,

- Bundesbank, Landeszentralbanken,

- sonstigen juristischen Personen, die überwiegend aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden, vorwiegend aus
dem Bereich der Wirtschaft und Forschung (2.B. Max-
Planck-Gesellschaft , Fraunhofer-Gesellschaft).

Zum Öffentlichen Dienst snd nicht zo zähler Tätigkeiten
bei:

-Kirchen, karitativen Organisationen, Wohlfahrtsverbän-
den, religiösen Stiftungen; privaten, kirchlichen oder kari-
tativen Kindergäirteu und Schulen, auch wenn sie staatlich
anerkannt sind, pivater Krankenhäusern, Heilstätten,
Altersheimen und Wohnheimen, auch bei solchen, deren
Träger Kirchen, karitative Organisationen oder WohI-
fabrtsverbände sind; pivaten kulturellen Einrichtungen,
auch dann nicht, wenn sie Zuschüsse von Kommunen
erhalten,

_ Rundfunk_ *6 lisnßsfoanstalt€n,
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-rechtlich selbständigen Wirtschaftsu:rternehmen, die im
Besitz des Bundes, der Länder, der Gemei:rden oder der
Gemeindeverbände sind und nicht zur Erflillung öffentli-
cher Aufgaben dienen,

- Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts
(2.B. lndustrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mem, Arzte- und Rechtsanwaltskammern, Verbände der
Sozialversicherungsträger),

- privaten Kreditinstituten; Bundes- und Landeskreditanstal-
ten; Sparkassen, auch solche nicht, deren Träger Gemein-
den bzw. Gemeindeverbände sind; Bausparkassen; priva-
ten Krankenkassen,

- privaten Forschungsinstituten, auch solche nicht, die
überwiegend oder ausschließlich aus Aufträgen des Bun-
des, der Länder und der Kommunen firanzisrt werden.

Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zum Wirt-
schaftszweig. Richten Sie sich nach dem überwiegenden
wirtschaftlichen Schwerpunkt des örtlichen Betriebes (nicht
des Unternehmens), in dem die sinzsfugl Haushaltsmitglie-
der beschäftigt sind. Umfaßt ein Betrieb mehrere Aufgaben-
gebiete, so ist das überwiegende Betätigungsfeld der örtli-
chen Einheit anzugeben.

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik),
Lebensrnitteleinzelhandel (nicht Handel), Steuerberatung
(nicht Bwo).

Zivildienstleistende geben den Wirtschaffszweig des Betrie-
bes, der Firma an, in dem (der) sie ihren Zivildienst leisten.

Erläuterung
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3/b
Beruf

Nennen Sie bitte den genauen Beruf, den die Person z.Z.
ausübt, nicht den fräher einmal erlernten.

Beispiele: Bilanzbuchhalter (nicht Angestellter), Post-
schaffier (nicht Beamter), Fliesenleger (nicht Facharbei-
ter).

Zivildienstleistende geben die augenblicklich ausgeübte
Tätigkeit an.

Beschäftigt ein Selbständiger nur Mithelfende Familien-
engehörige (ohne LohdGehdt), tragen sie bitte Selbständi-
ger obne Beschäftigte ("0") ein. Zu den Selbst?indigen zäh-
len auch Hausgewerbetreibende.

Wenn jemand im Betrieb eines Verwandten obne Lohn oder
Gehalt mithilft und für diese Tätigkeit keine Pflichtbeitäge
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahlen
muß, ist er sogenrnnter Mithelfender Familienangehöri-
ger. Haushaltsmitglieder, die sich als Mithelfende Familien-
angehörige bezeicbnen, jedoch rentenversicherungspflichtig
sind, sind als Arbeiter oder Angestellte zu zählen.

Als Beamte zählen auch Beamtenanwärter, Beamte im Vor-
bereitungsdienst, Geistliche und Beamte der Römisch-
Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

Die Bezeichnung "Beamter" wird häufig auch für Ange-
stellte verwendet, so z.B. bei Versicherungsbeamten, Bank-
beamten, Betriebs- und Sozialbearnten. In diesen Fälen ta-
gen Sie Atrgestellter ("4") ein. In der Regel werden Sie aus
dem Namen der Firma erkennen können, ob die Bezeich-
nung Beamter bei der betreffenden Erwerbstätigkeit in
einem solchen Sinn gebraucht worden sein kann oder nicht.
ln Zweifelsfällen fragen Sie die Auskunftsperson bitte
nochmals geruil.

Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter als auch angelemte
Arbeiter und Hilfsarbeiter.

3122

im Beruf

Erläuteruns
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AIs Auszubildende gelten auch Praktikanten, Voloutäre und
Schriler an Schulen des Gesundheitswesens, die gleichzeitig
praktisch ausgebildet werden. Handwerklich und landwirt-
schaftlich Auszubildende zabJen zu den gewerblich Auszu-
bildenden.

Berufssoldaten haben sich auf Lebenszeit zum Wehrdienst
verpflichtet.

Zeitsoldaten sind diesen gleichgestellt; ihre Verpflichtung
ist jedoch auf eine bestimmte Zeit beschränkt ( 2, 4, 8 oder
l2 Jahre).

Wehrdienstleistende sind Personen, die nach Beendigung
ihrer Schulzeit bzw. Ausbildung ihren Wehrdienst in der
Bundeswehr von derzeit 12 Monaten ableisten.

Zivildienstleistende lehnen den Dienst mit der Waffe ab
und verrichten anstelle des Wehrdienstes einen Zivildienst,
vorrangig im sozialen Bereich.

Wenn eine Tätigkeit zeitlich befristet ist, wird der Ablauf
des Arbeitsverhältrisses im allgemeinen im Arbeitsvertag
vereinbart, z.B. saisonbedingte Tätigkeit, spezieller Ausbil-
dungsvertrag, Jahresvertrag, WerkverEag, ABM-Vertrag
(Vertrag im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen).
Beachten Sie aber bitte auch, daß ein Arbeitsvertrag auch
durch mündliche Absprache zustandeko6llsl [ann.

Lassen Sie diese Frage bitte auch beantworten, wenn nur
eine gelegentliche Tätigkeit vorliegt. Liegen mehrere Grün-
de für eine Teilzeittätigkeit vor, tragen Sie die niedrigste
Signierziffer ein.

Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gelegent-
liche oder einmalige Abweichungen nicht zu berücksichti-
gen (2.B. Urlaub, Kra*heit, gesetzliche Feiertage, Über-
stunden, Kurzarbeit).

3124

Vollzeit/Teilzeit

3t25- 27

Normale Arbeitszeit
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3/28 - 30

Tatsäcbliche Arbeitszeit

Wechselt die Arbeitszeit häufig oder arbeitet ein Befragter
nur gelegentlich, bitten Sie um Angabe der durchschnittlich
geleisteten Arbeitszeit flir einen längeren Zeitaum.

Der Zeitaufivand für den Weg zur Arbeitsstätte ist kein Teil
der Arbeitszeit.

Für Lebrer zählt auch der Zeitaufipand für die Unterrichts-
vorbereitung, die Teilnahme an Lehrerkonferenzen usw. mit
zur Arbeitszeit. Ebenso gilt Arbeitsbereitschaft als Arbeits-
zeit.

Bei Mithelfenden Familienangehörigen darf nur der Zeit-
aufivand für betriebliche Arbeiten, nicht der für hauswirt-
schaftliche Arbeiten, berücksichtigt werden.

Die "normale" Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmem z.B. von
der tarifuerrraglich vereinbarten Arbeitszeit abweichen,
wenn sie regelm?ißig wöchentlich Überstunden leisten.

Beträgt die Arbeitszeit 38,5 Stunden, so ist "38" eir:zuta-
gen.

Personen im Erziehungsurlaub, dte z.Z. keine Tätigkeit aus-
üben, geben die vor Antritt des Erziehungsurlaubs norna-
lerweise geleistete Arbeitszeit an.

Ztr zvteiten gegenwärtigen Erwerbstätigkeit :

Analog ist bei der Angabe für eine evtl. vorliegende zweite
Erwerbstätigkeit zu verfahren.

Von Personen, die neben einer zweiten Erwerbstätigkeit
noch eine weitere Tätigkeit (3. Erwerbstätigkeit) in der
Berichtswoche ausgeübt haben, sind die Stundenangaben der
2. und 3. Erwerbstätigkeit zu addieren und bei der zweiten
Erwerbstätigkeit einzutagen.

Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswoche (19. bis 25.
April 1993) tatsächlich geleistete Arbeitszeit
(Arbeitsstunden und -tage) ein. Hieran zählen auch Über-
stunden. Dagegen zählen Urlaubs- oder Kranlüeitstage und
andere Ausfalltage (siehe Frage 3131,32) nicht zur tatsächli-
chen Arbeitszeit.
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3131,32

Grund flir Abweichung
der Arbeitszeit

Diese Frage ist zu beantworten, wenn die Arbeitszeit des
Erwerbstätigen in der Berichtswoche k[irzer oder länger war,
als es der normalen Arbeitszeit entspricht.

Nennt man Thnen gleichzeitig mehrere Grände für eine
Abweichung, tragen Sie bitte die niedrigste Signierziffer
ein.

Arbeitsschutzbestimmungen, auch Mutterschaft ("02")
wfud h der }lauptsache bei Jugendlichen und bei Beschäftig-
ten in Betrieben oder Tätigkeiten mit besonderer Gesund-
heitsgefährdung einzunagen sein, wenn unter bestimmten
Voraussrtzungen Freizeit zu gewäbren ist oder eine jeweils
festgesetzte Wochenarbeitszeit nicht überscbritten werden
darf. Beachten Sie bitte, dalJ auch fubeitsfreistellungen
werdender oder niedergekommener Mütter den Arbeits-
schutzbestimmungen arzuordnen sind.

Arbeitsstreitigkeiten ("04') trifft zu für Streiks und Aus-
sperTungen.

Schlechtwetterlage ("05") kommt hauptsächlich in der Bau-
industrie und der Landwirtschaft vor.

Kurzarbeit ("06") kann nur bei abhälngig Beschäftigten -
also bei Arbeitem und Angestellten - angeordnet werden,
wenn z.B. wegen Auffragsmangels weniger gearbeitet wer-
dg1 ftann.

Arbeitsaufnahme ("07") wäre dar:n ei:rzutagen, wenn eine
neue Tätigkeit in der Berichtswoche, z.B. am Mittwoch,
aufgenommen wurde.

Umgekehrt ist bei einer Beendigung im Laufe der Berichts-
woche ohne sofortige Aufrahme einer neuen Tätigkeit "08"
(Beendigung einer Tätigkeit) anzugeben.

Teilnahme an einer Schulausbildung, Aus- oder Fortbil-
dung ("10") ist nur dann anzugeben, wenn diese Licht inner-
halb des Betriebes staftfindet. Ftir Auszubildende, die am
Berufsschulunterricht teil-nehmen, trifft diese Kategorie
nicht zu.
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Nur Vordruck 1!

Nur Vordruck 1+E!

Ftir Personen im Erziehungsurlaub, die keine Tätigkeit
ausüben, ist sonstige Gründe für niedrigere Arbeitszeit
("12") einzutragen.

ln Vordruck l+E ist Abwesenheit wegen Erziehungsurlaub
oder Kinderpflege unter niedrigere Arbeitszeit wegen per-
sönlicher oder familiärer Verpflichtungen oder sonstiger
persönlicher Gründe (" I I ") einzutragen.

Erläuteruns
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4n3 - 4123

Samstagsarbeit, Sonn-
und/oder Feiertags-
arbeit, Abendarbeit,
Nachtarbeit, Schicht-
arbeit

Spalten-Nr Erläuterung

Zur Beantworrung der Fragen zu den Sonderformen der
Arbeitszeit ist die erste Erwerbstätigkeit im Zeitraum
Februar bis Aprit 1993 herananziehen. Personen, die i-hre

Tätigkeit in den letzten 3 Monaten gewechselt haben,
beantworten die Fragen bitte für die jetzige Tätigkeit.

Die in den Annvortkategorien verwendeten Begriffe zur
Häufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen:

Ständig: normalerweise an jedem Samstag;
normalerweise am jedem Sonn- unÜoder

Feiertag;
normalerweise an jedem Abend;
normalerweise in jeder Nacht;
normalerweise nur Schicht

Regelmäßig: nichi ständig, aber in gleichbleibenden Zeit-
abständen

Gelegentlich: nicht regelmäßig Oi" und wieder in unre-
gelmäßigen Zeitabständen, auch einmalig)

Samstagsarbeit liegt vor, wenn die gesamte fubeitszeit oder
nur ein Teil auf den Samstag zwischen 0.00 und 24.00 LIhr
fällt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um eine typi-
sche Arbeitsschicht oder um eine normale Arbeitszeit bei
Betrieben mit 6-Tage-Woche handelt. Gleiches gilt für die
Arbeit an Sonn- unüoder Feiertagen.
Arbeitete eine Person z.B. von Samstag 22.00 bis Sonntag
6.00 tlbr, so ist sowohl die Frage nach Samstagsarbeit als
auch die nach Sonn- und/oder Feiertagsarbeit zu bejahen.

Nur Vordruck 1+E! Abendarbeit wird zwischen 18.00 und 22.00 Uhr geleistet.
Abendarbeit ist auch dann zu bejahen, weDn nur ein Teil der
Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne von 18.00 bis 22.00
bg.
Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor, wenn
die Arbeit vor 22.00lJhr begann und nach 22.00IJfu endete.

4fi3 - 4ll4
Samstagsarbeit bzw.
Sonn- und/oder Feier-

4lt5
Abendarbeit
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Sofem ein Teil oder auch die gesamte Abendarbeit auf einen
Samstag unüoder einen Sonn-/Feiertag fiel, so sind auch die
Fragen 4/13 und/oder 4i14 entsprechend zu bejahen.

Nachtarbeit wird zwischen22.00 und 6.00 Uhr geleistet. Sie
ist auch dann 2g bejahen, wenn nur ein Teil der Arbeitszeit
innerhalb der Zeitspanne von 22.00 bis 6.00 lag.

Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor, wenn
die Arbeit vor 22.00 Uhr begann und nach 22.00 LIhr endete.

Sofem ein Teil oder auch die gesamte Nachtarbeit auf einen
Samstag und/oder einen Sonn-/Feiertag fiel, so sind auch die
Fragen 4/13 und/oder 4/14 entsprechend zu bejahen.

Sofenr die Frage nach Nachtarbeit (4llQ bejaht wurde, so
sind hier die normalerweise auf den Zeitaum von 22.00 bis
6.00 Uhr entfallenden Arbeitsstunden einzutragen (2.B.
wurden bei einer Arbeitszeit von 17,00 bis 2.00 Ub[
4 Arbeitsstunden nachts geleistet).

Wechselt jedoch die nachts geleistete Arbeit'sstundenzahl
(dies kann durch Wechselschicht bedingt sein), so ist die
durchschnittlich pro Nacht, in der die Person arbeitete,
geleistete Stundenzahl einzutragen.

fubeitete z.B. eine Person im wöchentlichen Wechsel in
einer Frähschicht von 4.00 bis 12.00 Uh, Spätschicht von
12.00 bis 20.00 Uhr und Nachtschicht .von 20.00 bis
4.00 Uhr, so sind die Frähschicht mit zwei und die Nacht-
schicht mit sechs Nachtarbeitsstunden zu berücksichtigen.
Der Durchscbnitt von 4 Stunden ist einzutragen.

Eine Person leistet Schichtarbeit, wenn sie
a) ihre Arbeit zl wechselnden Zeiten,

(Wechselschicht)
z.B.: - FrühschichVSpätschicht

- FrtihschichUSpätschicht/Nachtschicht
- Tagschrcht/Nachtschicht

ausübt

4n6
Nachtarbeit

4lt7
Nachtarbeitsstunden

4t18

Schichtarbeit
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- umegelmäßige Schicht (etwa 2 Wochen
Frühschicht, dann 3 Wochen Spätschicht)

- geteilte Schicht (teil der Arbeitszeit am Vor-
mittag, anderer Teil am Abend)

b) ihre Arbeit zwar at konstanter, aber ungewöhnlicher Zeit
ausübt
z.B.: - Dauer-Alachtarbeit

- nur Frühschicht oder nur Spätschicht
- 24-Stunden-Dienst oder 3 6-Stunden-Dienst

Arbeitete eine Person in einem Betrieb mit Schichtarbeit
ausschließlich in einer "Normal-" oder "Tagesschicht" (2.8.
von 8.00 bis 16.00 Uhr), so liegt keine Schichtarbeit vor.

Es ist jede Frage nach der Art der Schichtarbeit zu beant-
worten, falls die Frage nach der Schichtarbeit (4i18) bejaht
wurde.

Als sonstige Schicht gilt jede Schichtart, die nicht in den
Spalten 4ll9 - 4122 genannt wurde (2.B. auch ein 2+Stun-
den-Schichtdienst bei der Feuerwehr oder ein 36-Stunden-
Schchtdienst von Araen).

4n9 - 4t23

Art der Schichtarbeit



-37 -
Nr

4t24

Tätigkeitsmerkmale

Bei der Angabe der überwiegenden Aufgabe sollen die Zwi-
schenüberschriften Thnen eine grobe Orientierung bei der
Zuordnung zu den einzelnen Kategorien ermöglichen.

Die Angaben der Erwerbstätigen sind ggf. in die unter ,,1"

bis "9", "0" genannten Kategorien zu ttübersetzentt. Die
befragten Personen denken ja ofonals nicht in den aufge-
führten abstakten Bezeichnungen.

In vielen Fällen (insbesondere bei"gehobenen Tätigkeiten)
kann der Aufgabenschwerpunkt nicht uach der Arbeitszeit
bzw. den Arbeitsstunden festgelegt werden. Dann können
Sie lediglich nach der überfragenen Aufgabe zuordnen.

Beispiel: Führungslaäfte werden - zeitlich gesehen - über-
wiegend telefonieren, Briefe schreiben, Daten aufo.ehmen
und weitergeben; aber ihre Aufgabe besteht im Kern darin
zu disponieren, zu fi,ihren oder zu leiten ("7").

Für Auszubildende ordnen Sie die Aufgabe bitte nach der
zu erlernenden Tätigkeit zu.

Soldaten haben die überwiegende Aufgabe des Sicherns und
Bewachens ("9").

Nun noch einige Erläuterungen zu den Gruppeir der
"überwiegend ausgeübten Tätigkeit" :

Maschinen einrichten/einstellen
Alle Tätigkeiten, die sich hauptsächlich auf das Inganghal-
ten von Maschinen und halb- bzw. vollautomatischen Anla-
gen beziehen, z.B. Regeln bzw. Steuern automatischer pro-
duktionsanlagen, Warten von Maschinen und Fahrzeugen,
Kontrolle der richtigen Einstellung von Maschinen und
A:rlagen.
Das bloße Bedienen ysa \r[ssshinen, z.B. am Fließband, ist
hier nicht gemeht; es ist dem Gewinnen/Ilerstellen zuzu-
ordnen.
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Gewinnen/Herstellen
Gewinnga von Rohstoffen (Kohle, Erz, ErdöI, Minerale).
Erzeugen von landwirtschaftlichen und handwerklichen
Produlden.
Bearbeiten und Verformung von Werkstoffen, wobei die
Substanz dieses Werkstoffes nicht verZindert wird (2.B.
Holz, Metalle, Kunststoffe).
Verarbeitung und Verformung mehrerer Werkstoffe zu
einem oder mehreren Produlten (von Stoffen zu Beklei-
dung, von Leder zu Schuhen und Taschen).
Montieren, Zusammenbauen mehrerer in der Regel vorge-
fertigter Teile zu einem ganzen oder neuen Teilprodukt.
Montieren/Installieren: Einrichten oder Einbauen von Hei-
zungsenlagen, Wasser-/Gasleitungen usw.

Reparatur/Ifandel
Auch Vermitteln von Wohnungen, Immobilien, Arbeitslaäf-
ten (zu "4").

Büro/Verwaltung/Technisches Büro/Kontrolle
Organisieren, Disponieren ("7"): Vor allem Entwicklung
von betrieblichen Absatz-, Ablauf-, Personal- u.ä. Plänen.

Sonstige Dienstleistungen
Reinigen von Textilien, Räumen, Glas, Gebäuden, Fa.hrzeu-
gen, Maschinen, StralJen, Kaminen (2u"8").

Sichem (zu "9"): Neben Tätigkeiten, die sich aus der
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ergeben @olizei,
Feuerwehr), auch solche der privaten und gewerblichen
(Sicherheitskontrolle, Werkschutz, Detekreien), wie auch
der nationalen @undeswehr) und der Gesundheit
@esinfektion).

Betreuen (zu "0"): Geistige Beteuung ersheckt sich nicht
nur auf religiöses Gebiet, sondern auch auf das Wissen
@ibliothekare, Museumsfachleute), Pflegen von Menschen
und Tieren.
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Publizieren, känstlerisch arbeiten (zu "0"): Neben bildenden
und darstellenden Künstlern, Musikem und Schriffstellern
auch die Tätigkeiten in der Bild- und Tontechnik (soweit in
Verbindung mit künstlerischer Aussage), der Fotografen, der
Gestaltung von Räumen, Flächen @ekorationsmaler) und
Blättern (Grafiker).

Die Abteilung des Betriebes, zu der ein Arbeitsplatz gehört,
kann sich von der Art der überwiegenden Tätigkeit der ein-
zelnen Befragten selbst durchaus unterscheiden, z.B. ist für
eine Schreiblaaft in der Forschungsabteilung eines Grofl-
betriebes "4" (nig6 "7") anzugeben.

Sind die Befragten in einem kleineren Betrieb beschäftigt,
der nicht in Abteilungen gegliedert ist, so tragen Sie bitte
"0" ein.

Mit der "Stellung im Betrieb' soll die Funktion des Erwerbs-
tätigen innerhalb der Firma/Behörde angegeben werden.

Zur Abgrenzung der einzelnen Ebenen bei den Arbei-
tern/Angestellten/Beamten/Ivfithelfenden Farnilien an gehöri-
gen sind Hinweise in Form von Beispielen aufgeführt. Diese
Beispiele können auch als Berufsbezeichnungen auflreten,
sollen aber nicht als Kontrolle zur Berufsangabe verstanden
werden. Die Berufsangabe kann je nach Art des Unterneh-
mens ein sehr unterschiedliches Gewicht haben. Ein Verkäu-
fer in einem Fachgeschäft wird z.B. eine andere Qualifika-
tion und daher Verantwortung haben als ein Verkäufer für
Kurzwaren in einem Kaufhaus. Entsprechend wird sich der
erstere als "herausgehobene Fachl«aft" verstehen und "7"
eintragen, während der zweite unter "5" einzuordnen ist.

Ähnüch wird die Cheßelaetärin eines Abteilungsleiters (mit
hohem Anteil selbständiger Tätigkeit) einer höheren Ebene
engehören als die "Schreibkraft' ('4").

4t25

4t26

im Betrieb
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Umgekehrt ist jedoch auch darauf zu achten, daß sich der
Befragte nicht zu hoch einstuft. Bei einem Phärmareferenten
etwa, der in seiner Eigenschaft als qualifizierte Fachkraft
eines Chemiewerkes Arzte besucht, ist nicht "8" - Sachge-
bietsleiter/Referent - einzutagen, sondern je nach Ausbil-
dung "6" oder "7".

Ein Betriebswechsel muß nicht in allen Fällen mit einem
Wechsel des ArbeitgebersAJnternehmens verbunden sein. Es
ist daher auch anzugeben, wenn der Erwerbstittge nwar
beim gleichen Untemehmen beschäftigt ist, jedoch zu einer
anderen Zweigniederlassung gewechselt hat.

Ein Wecbsel des ausgeübten Berufs kann auch ohne
Umschulung stattfinden. Auch Berufswechsel, die ohne
Firmenwechsel erfolgten, sind anzugeben.

4t27

Betriebswechsel

4128

Berufswechsel
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Nur Vordruck 1+E! Situation ein Jahr vor der Erhebung

Mit der Erhebtrng von Daten über die Situation im Vorjahr
können inzwischen eingeüetene Veränderungen eindeutig
ds tatsächliche Veränderungen der Situation der Befragten
festgestellt werden. Daten dieser Art benötigt die EG für
Vergleiche der Ent"nicklung in den einzelnen Ländem, ins-
besondere im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die ggf.^t
ergreifenden Maßnahmen,

Diese Fragen sind nur zu beantworten, wenn 6s1 Wghnsitz
Ende April 1992 ntcht mit dem gegenw?irtigen Wobnsitz
übereinstimmt, also Frage 4129 mit "Nein" beantwortet
wurde.

Vgl. die Erläuterungen zu den entsprechenden Fragen zur
gegenwärtigen ErwerbstätiSeit Q122, 3ia).

4t29 - 4td

Situation ein Jahr vor
der Erhe

4t30 - 413s

4t36 - 4ld
Beteiligung am
Erwerbsleben, Erwerbs-
tätigkeit Ende April
1992
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4t4t
Krankenkasse/

E. Krankenversicherung

Betriebskrenkenkasse der Bundesbahn, Bundespost und
des Bundesverkehrsministeriums
- Beamte, die in dieser Betriebslsa:rkenkasse versichert

sind, geben hier Ziffer "7" (private Kra:rkenversicherung)
an.

- Angestellte und Arbeiter in dieser BeEiebskrankenkasse
erhalten hier die Ziffer "2" @etriebslaankenkasse).

ln der Landwirtschaftlichen Krankenkasse ("6") sind alle
Unternehmer der Land- und Forsnrrirtschaft, die Mithelfen-
den Familienangehörigen nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres, Altenteiler u.ä. versichert.

Die Signatur t'9tt ist nur dann einzutragen, wenn eine
Person Anspruch auf Krankenversorgrm€ ohne ein direktes
Versicherungsverhältnis mit einer Krankenversicherung hat.
Diese wird zwischen dem zustjiudigen Amt und der Versi-
cherung pauschal begründet (2.B. für Sozialhilfeempfänger,
Kriegsschadeuentner, Empfilnger von Unterhaltshilfe aus
dem Lastenausgleich und deren abhängige Angehörige).

Freie Heilfürsorge der Polizei, Bundeswehr und Zivil-
dienstleistenden ("9")
Die freie Heilfürsorge der Polizei kann von verschiedenen
Gruppen in Anspruch genommen werden, z.B. von Bereit-
schaftspolizisten in Ausbildung, aber auch von Stammbeam-
ten in den Besoldungsstufen A 5 bis A 9. Darüber hinaus
gibt es in den Bundesländem unterschiedliche Regelungen.
Alle Soldaten (Wehrpfl ichtige, Zeit-lBerufssoldaten, Wehr-
übende) unterliegen der "Freien Heilfürsorge der Bundes-
wehr". Die Freie Heilfürsorge kennt jedoch keine Miwersi
cherung der abhängigen Farnilienangehörigen. Angehörige
von Zeit-l Berufssoldaten müssen sich daher selbst versi-
chem.
Angehörige von Wehrpflichtigen sind weiterhin (wenn sie
nicht selbst versichert sind) als Familienmitglied mitversi-
chert, und zwar in der Krankenkasse, in der der Wehrpflich-
tige vor seiner Einberufung versichert war.
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4t42

Versi cherungsverhdltris
in der KV

Angehörige von Wehrtibenden sind wie Angehörige von
Wehrpflichtigen zu behandeln. (Die Krankenversicherung
der Wehrtibenden läuft für die Zeit der Wehrübung weiter.)

Abgesehen von "geringfügig Beschäftigten" (siehe 2127 wd
4/43) sind grundsätzlich alle Arbeiter und Angestellten
dann pflichwersichert ("1"), wenn ibr monatliches Brutto-
einkommen 5 400 DM - jährliches Einkommen 64 800 DM -
(seit l. Januar 1993) nicht übersteigt. In den Bundesländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommem, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und im Ostteil von Berlin darf das
monatliche Bruttoeinkommen 3975 DM - das jährliche
Einkommen 47 700 DM - nicht übersteigen. Liegt ihr
monatliches Einkommen daräber, so sind sie freiwillig ver-
sichert, können (in seltenen Fätlen) aber auch in einer priva-
ten Krankenversicherung versichert sein.

Versicherte in einer privaten Krankenversicherung stehen
immer in einem freiwilligen Versicherungsverhältnis.

Beamte in der Betriebskrankenkasse der Bundesbahn und
-post sind freiwillig versichert (Ziffer "2").

Erziehungsurlauber genießen Beitragsfreiheit nur in der
gesetzlichen Krankenversicherung (Ausnahme: Personen
ohne Krankengeldanspruch und Berufslose); es gllt i.d.R.
das Versicherungsverhältnis, das vor Antreten des Erzie-
hungsurlaubs galt.

Personen im Vorruhestand sind wie vor dem Eintritt in den
Vomrhestand versichert (also freiwillig auch dann, wenn das
Einkommen unter der üblichen Grenze von 5 400 DM brutto
monatlich liegt).

Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/-hilfe bzw. Unterhaltshilfe
beziehen, sind in der Krankenversicherung pflichtversichert.
Es besteht ein Versicherungsverhältnis bei der Kranken-
kasse, bei der die betroffene Person zuvor versichert war.
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Wenn eine Familie Anspruch auf Sozialhilfe hat, beachten
Sie bitte, daß auch minderjährige Familienangehörige einen
eigenen Anspruch haben, so daß auch für diese die Signier-
ziffer "4" eilzutragen ist.

Die Eintragung "4" oder "5" setzt unbedingt "9" in der Vor-
frage voraus.

Wenn eine Person A:rspruch auf freie Heilfürsorge der
Polizei usw. hat, können die Familienangehörigen nicht bei
dieser Person mitversichert sein. Vielmehr ist die Ehefrau
selbst pflichtversichert aufgrund einer eigenen Tätigkeit
oder freiwillig versichert. Die Kinder dieser Ehefrau können
durch ihre Mutter versichert sein.

Erläuterung
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4143

Pflichtversichert am
inder GRV

F. Rentenversicherung

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) sind hauptsächlich Arbeiter und Angestellte
(Ausnahmen s.u.), bestimmte Selbständige (2.8. Hausge-
werbetreibende) sowie Wehr- und Zivildienstleistende.

Fär Arbeitslose mit Arbeitstosgengetd/-hilfe werden Bei-
träge entrichtet. Sie gelten daher als pflichtversichert in der
GRV.

Personen im Vorruhestand sind pflichtversichert, wenn sie
vor dem Eintritt in den Vomrhestand bereits pflichtversi-
chert waren. Der Eintritt in den Vomrhestand begrtindet flir
Personen ohne Pflichtversicherung jedoch keine Versiche-
rungspflicht.

Wehrpflichtige, Soldaten auf Wehrübung (für mindestens
3 Tage Dauer) und Zivildienstleistende sind in dem Zweig
rentenversicherungspflichtig, dem sie vor ihrer Einberu-
fung angehörten. Wer vorher nicht der gesetzlichen Renten-
versicherung angehörüe - auch nicht als freiwilliges Mitglied
- wird während seiner Dienstzeit in der Angestelltenrenten-
versicherung @fA) pflichtversichert.

Folgende Personengruppen gehören nicht zum Kreis der
Pflichtversicherten:

- Beamte und vergleichbare Angestellte mit lebensläingli-
cher Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsäfzen
(sog. DO-Angestetlte). Diesen seltenen Argestelltent)?us
findet man bei SozialversicherungsEägern
(Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften,
Orts-, Innungskralkenkassen, landwirtschaftliche Alters-
und Krankenkassen u.ä., nicht jedoch Ersatzkassen)'
Jedoch sind nicht alle dort beschäftigten Angestellten auch
DO-Angestellte! Der sog. "Bankbeamüe" ist in der Regel
rentenversicherungspfl ichti ger Angestellter.
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- Selbständige (Ausnahme siehe oben) und Mithelfende
Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag. Wer als Mit-
helfender Familienangehöriger einen Arbeitsvertrag hat,
ist sowohl ia der Krankenversicherung als auch in der
Renüenversicherung pflichtversichert - es sei denn, er fiele
unter die genannten Ausnahmen. Mithelfende Famili-
snangehörige mit Arbeitsvertrag sind auch im Abschnitt
"Erwerbstätigkeit, Arbeitsuchende' als Angestellte oder
Arbeiter einzuhagen und nicht als Mthelfende Familien-
angehörige.

- Angestellte können von der Versicherungspflicht befreit
sein, wenn sie einen gültigen Befreiungsbescheid der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte @fA) besitzen. Es
bandelt sich hierbei um einen sehr kleinen Kreis, der bis
am 37.12.1967 nicht der Versicherungspflicht unterlag
und der sich unter bestimmten Bestirrunlngen auch über
diesen Zeitpunkt liinaus befreien lassen konnte. Nach dem
Rentenreformgesetz haben diese Angestellten ab l.l.lg73
aber wieder die Möglichkeit, in die Angestelltenrentenver-
sicherung einzuteten.

- Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind auch von
der Rentenversicherungspflicht befreit. Eine Erwerbstätig-
keit whd versicherungsrechtlich dann als eine geringfü-
gige Beschäftigung bzw. geringfrgige selbständige Tatig-
keit bezeichnet, wenn sie nur "kurzfristig" ausgeübt oder
nur "geringfügig entlohnt" wird.

Eine Tätigkeit gilt im Jahr 1993 als:
- kurzfristig, wenn sie im Laufe eines Jahres ihrer Eigen-

schaft nach oder im Voraus verEaglich auf eine Dauer von
höchstens zwei Monaten oder 50 Arbeitstage begrenzt ist.

- geringfügig bntlohnt, wenn sie zwar laufend oder in
regelmäßiger Wiederkehr ausgeübt wird, die vereinbarte
Wochenarbeitszeit aber unter 15 Stunden liegt und das
durchschnittliche Arbeitsentgelt regelm?ißig im Monat
530 DM (in den neuen Bundesländern 390 DM) nicht
übersteigt.
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Personen, die sich im Erziehungsurlaub befinden, sind
i.d.R. pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (Ausnahme: z.B. Beamte). Die Beiträge gelten als
dwch den Bund entrichtet.

Wer am Erhebungsstichtag arbeitsunfähig l<ralk ist und zu
dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt mehr bezieht,
ist nicht unter dieser Frage, sondern ggf. unter den Folgefra-
gen zu berücksichtigen, Das gleiche gilt für werdende Müt-

Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten liegt
dann vor, wenn wenigstens ein pflichtbeitrag in diesem
Zeitraum entrichtet wurde, aber in der Berichtswoche keine
Pflichtversicherung mehr besteht, z.B. wenn sich eine per-
son selbständig gemacht hat oder in ein Beamtenverhdltnis
übemommen worden ist.

Wenn die in den letzten 12 Monaten gezehlten Beinäge
zurückerstattet wurden, tragen Sie dieses frähere Versiche-
rungsverhältnis bitte nicht hier ein.

Bei dieser Frage sind Eintragungen vorzunehmen, wenn
Haushaltsmitglieder in den letzten 12 Monaten vor der
Berichtswoche nicht versicherungspflichtig \ryaren, sich aber
freiwillig versichert haben, um einen Rentenanspruch zu
erwerben.

Auch hier sind rückerstattete Beiträge nicht anzugeben.

4t44

Pfl ichtversichert in den
letzten 12 Monaten in
der GRV

4t45

Freiwillig versichert in
der GRV
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4t46

Beiträge seit 1.1 .19?A
in der GRV

Hier geben Sie bitte a4, ob Haushaltsmitglieder in der Zeit
vom 1.1.1924 bis ein Jalr vor der Erhebung irgendwa:rn
einmat Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben (2.B.
wenn sie ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben haben, um sich
der Erziehung ibrer Kinder zu widmen).

Wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind die füiher
gezahlten Beitäge zur Erlangung dieser Rente hier nicht
anzugeben.

6.qS3 Wenn frähere Beiträge zurückerstattet wurden, tragen Sie
diese ebenfalls nicht ein.

B*bq,\".k ?
%r-J^i ttekp,r*r.. {qeu-äß',q a;&

i lrce V oq si clrqoü. >c .J.t^,oÄ"?, *o das
P*fr1."c" U.*S 8.1,,.--J er.'l u.. (&- r J

. l&,rrq-
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4t47

Überwiegender Lebens-
unterhalt

L. Unterhalt, Einkommen

Auch für Erwerbstätige mu-ß die Enwerbstätigkeit nicht die
überwiegende Unterhaltsquelle sein (2.8. Auszubildende
beziehen oft ihren Lebensunterhalt von den Eltern).

Rentner, die noch erwerbstätig si:rd, könneu, je nach
Umfang der Leistuugen, überwiegend von ihrer Erwerbstzi-
tigkeit oder ihrer Rente leben.

Ftir Betriebsrenten aus einer betrieblichen Altersversor-
gung vermerken Sie in den (wohl seltenen) Fällen, in denen
diese die überwiegende Unterhaltsquelle darstellen, die
Siguatur 3.

Ehefrauen, die z.B. aus einer "Nebentätigkeit" ein geringes
zusätzliches Einkommen beziehen, von dem sie nicht allein
leben können, geben hier "Unterhalt durch Ehemann" (4) an.

Regelmäßige Leistungen aus Lebensversicherungen
(einschl. der Leisnrngen aus den Versorgungswerken für
bestimmte Freie Berufe wie z.B. Arzte, Apotheker) sind als
"Unterhalt aus eigenem Vermögen" (5) einzuordnen.

Stellt das Erziehungsgetd den überwiegenden Lebensunter-
halt dar, so ist dies den "Sonstigen Unterstützungen" (7)
zuzuordnen. Bezieht eine Person in den neuen Bundeslän-
dern ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus Altersüber-
gangsgeld, so ist hier ebenfalls "7" einzutagen.

Bei Personen, die sich aufgrund von Tarifoereinbarungen im
Vomrhestand befinden, gilt das sog. Vomrhestandsgeld
weder als Einkommen aus Erwerbs&itigkeit noch als Rente.
Bezieht ein }laushaltsmitglied seinen überwiegenden
Lebensunterhalt aus dem Vomrhestandsgeld, so ist ,7,
(Sonstige Unterstätzungen (2.B. BAFöG, Vomrhestands-
geld)) einzutragen.
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4t48 - 4151,

Öffentliche Rente,
Pension

Hier sind alle Renten der einzelaen Haushaltsrnitglieder
anzugeben, auch wenn sie davon nicht ihren überwiegenden
Lebensunterhalt bestreiten. Unterscheiden Sie nach eigenen
Versichertenrenten und nach Witwen-, Waisenrenten u.ä..
Eine eigene Rente bezieht ein Rentner aufgrund seiner
gezahlten Beitäge zu einer Versichen:ng.

Pensionen aus öffentlichen Kassen erhalten nur Beamte und
Personen, die unter kt. l3l Grundgesetz fallen. Pensions-
zahlungen im Rahmen einer betrieblichen Altersve§or$mg
werden hier nicht berücksichtigt.

Zahlungen an Hinterbliebene aus den Rentenzweigen
sind in den Spalten I'Witwen-, Waisenrenten, -pensionen
usw.tt anzugeben.

Beachten Sie bitte auch, daß Kinder selbst Qlalb-) Waisen-
renten erhalten und diese Renten nicht Teil der Rente der
Mutter sind.
(HalF) Waisenrenten werden uleingeschränkt bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres geleistet. Darüber hinaus
besteht längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensja.hres
Anspruch auf Waisenrente, wenn die Waise

- sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet
- ein freiwilliges soziales Jahr leistet oder
- wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-

nmg nicht imstande ist, sich selbst zu unterhalten.
ln den Fällen, in denen die Waise vor Vollendung des 27.
Lebensjahres die Schul- oder Berufsausbildung durch Ablei-
stung des gesetdichen Wehr- oder Zivildienstes unterbricht
oder verschiebt, verlängert sich der Anspruch auf Waisen-
rente entsprechend auch über das 27. Lebensjahr hinaus.
Zudem ist der gesetzliche Anspruch auf Waisenrente von
der Höhe des Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommens der
Waise abhängrg.

Zu der- "übrigen öffentlichen Renten" gehören auch die Zah-
lungen der Altershilfe für Landwirte, also die'Landabgabe-
rente und das Altersgeld.
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k;udorgel d

Wenn jemand mehrere Renten nebeneinander erhält, fragen
Sie sie in der Reihenfolge nach der Höhe des monatlichen
Betrages ein, getrennt nach eigener bzw. Witwen-, Waisen-
rente. Die Renten der Gesetzlichen Rentenversicherung
(BfA, KRV, LVA) sind bei Dreifachbezug von Versicher-
teuenten vonangig einzutagen.

Wohngeld (0) kann nur eine Person im Haushalt beziehen.

Sozialhilfe (l) erhät jedes einzelne Haushaltsrnitglied, das
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, so daß auch Kinder
Bezieher von Sozialhilfe sein können.

7 Erziehungsgetd ist als "sonstige öffentliche Unterstützung,,
. (-(3) einzutragen, ebenso der Bezug von Altersübergangsgeld

(nur in den neuen Bundesläindem).

Bezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarifoerhä-
gen (Alter mindestens 58 Jahre) erhalten diese Zailungen
vom früheren Arbeitgeber. Daher ist dieses Einkommen den
"Bebiebsrenten" (4) zuzuordnen.

Leistungen aus Versorgungswerken für bestiminte Freie
Berufe wie z.B. Arae, Apotheker sind unter "Leistungen aus
der Lebensversicherung" (7) einzutragen.

"Private Untershitzungen" (9) können z.B. auch die Zahlun-
gen sein, mit denen Eltern ihre auswdrts studierenden Kin-
der unterstützen,.oder Stipendien sowie Alimentationszah-
lungen.

Auch kleine Kinder können schon eigene priyate Einkom-
men beziehen, z.B. aus Vermietuag oder eigenem Vermö-
gen. Diese Einkommen sind deshalb auch bei den Kindern
selbst einzutragen.

Wenn jemand mehrere private Einkommen bezieht, tragen
Sie diese bitte entsprechend ihrer Höhe ein.

4t52 - 4t53

Private und sonstige
Einkommen
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4154,55

Nettoeinkommen

Tragen Sie bei dieser Frage bitte die Summe aller Ein-
kommensarten für jedes Haushaltsmitglied - also auch für
Kinder - ein.

Bitte beachten Sie, dat] hier das Nettoei::kommen im April
1993 angegeben werden soll, also obne Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Sozialversicherungsbeiträge u.ä. Beträge.
Zuschüsse zum Vermögenswirksamen Sparen sind jedoch
dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso Vorschüsse,
ggf. der vom Arbeitgeber getragene Anteil einer Werkswoh-
nungsmiete u.ä. Beträge.
Auch Sachbezüge §ahralbezüge, Deputate) sind hier
anzugeben. Erhält ein Haushaltsmitglied von seinem Arbeit-
geber volle Verpflegung und/oder Unterkunft, so sind fol-
gende Werte - ggf. zusätdich zum Lohn - für die Sachbe-
züge einzusetzen:

Wird die freie Kost und Wohnung nicht nur dem Arbeit-
nehmer allein, sondern auch seinen Familienangehörigen
gewährt, so ist der Wert der Sachbezüge zu erhöhen:
l. Für die Ehefrau um 80 %
2. Färjedes Kind bis zum 6. Lebensjahr um 30 %
3. Fär jedes Kind im Alter von mehr als 6 Jabren vrt40 0/o

Bitte beachten Sie, daß auch Kinder Einkünfte haben kön-
nen. Gedacht ist hierbei an Waisenrenten, Alimentenzahlun-
gen und Ausbildungsbeihil fen.

tut
des
Sachbezuges

Monaflich
Altes

Bundesgebiet
Neue

Bundesländer
Freie Kost + Woh-
nung einschl. Hei-
amg u. Beleuchtung

Volle Kost

Wohnung mit Hei-
zung und Beleuch-
tung

DM 590,00

DM 318,60

DM 475,00

DM 318,60

DMZ7L,40 DM 156-4q
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Einkommen in ausländischer Währung sind in Deutsche
Mark umzurechnen.

Hat ein Haushaltsmitglied Einkommen aus mehreren der
angefübrten Quellen, so sind die einzelnen Beträge zu
addieren,

Trennungsentschädigungen, Auslösungen usw. gelten nicht
als Einkommen.

Da Selbständigen oft uur der Nettobetrag des gesamten Jah-
res bekannt ist, muß für diese Personen das Jahresei:rkom-
men durch 12 geteilt werden.

Fär selbständige Landwirte bzw. Mithelfende Familienan-
gehörige ohne Pflichtversicherung in der Rentenversiche-
rung brauchen Sie keine Angabe zur Höhe des Einkommens
zu machen (Signatur "50").

Die wichtigsten Einkommeusquellen sind:
l. Lohn oder Gehalt
2. Gratifikation (13. Monatsgehalt)
3. Untemehmerei:rkommen
4. die in den Fragen4l4S - 53 genannten Einkommensarten
5. Arbeitslosengeld/-hilfe
6. Kindergeld ,

Spalten-Nr Erläuterune
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Spalten-Nr Erläuterunq

Als Ordnungsaugaben sind der Regierungsbezirk, die Auswahlbezirksnummer und die
laufende Nummer des Haushalts im Arlswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu übemeh-
men.

Lfd. Nr. der Person im
Haushalt

Achten Sie bitte daraut daß die Reihenfolge der Personen
mit der im Vordruck I übereinstimmt.

A. Angaben zur Person

Bitte beantworten Sie diese Frage auch für Personen, die
nicht mehr verheiratet (dso verwitrvet oder geschieden)
sind. Ftir ledige Personen lassen Sie die Frage unbeantwor-
tet. 

,

E. Krankenversicherung

Richten Sie diese Frage bitte an alle llaushaltsmitglieder,
die angegeben haben, daß sie loankenversichert sind.
Wenn Haushaltsmitglieder zusätzliche Teilversicherungen
abgeschlossen haben, die z.B. Anspruch auf Tagegeld bei
Krankenhausaufentbalt fuginhnltea, vermerken Sie bitte
"Ja" (1).

Auch als Mtglied einer privaten Krankenversicherung kann
man eine zusätdiche private Krankenversicherung
abschließen.

5lt6,t7

sfig
Zlsdtdiche private
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B. Ausländer

Der Fragenkomplex "Ausländer" ist nur an Personen zu rich-
ten, für die zur Frage nach der Staatsangehörigkeit (Spalten
2l20r2l im Vordruck l) die Schlüssel "02" bis rr50rr einge-
fragen wurden.

Für Deutsche bleiben die entsprechenden Spalten leer.

Bitte beachten Sie folgenden Sonderfall:

Hatte eil Ausländer nach einem ersten Zuzug in die Bundes-
republik Deutschland für mehr als 6 Monate die Bundesre-
publik wieder verlassen und kehrte anschließend zurück, so
ist das Jahr des zweiten (dritten) Zlzugs hier anzugeben.
Nur bei unter 6monatigem Auslandsaufenthalt ist das Jabr
des ersten Zuzugs in die Bundesrepublik alzugeben.

/'

Bei Ehepaaren ist die Zahl der Kinder je Altersgruppe nur
bei einem Eltenrteil einzutragen. Kinder, die auch in der
Bundesrepublik leben, werden nicht gezählt.

5ß5,36
Aufenthaltsdauer

5t39 - 5t42

Kinder im Heimatland



-56-

5143

Allgemeiner Schul-
abschlul]

I. Aus- und Weiterbildung

Die Fragen zur Aus- und Weiterbildung sind nur an Personen
im Alter von 15 Jahren und älter zu richten. Für Kinder unter
15 Jatrren bleiben die Fragen unbeantwortet.

"Ja" ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schulabschluß
bereits erreicht wurde. Schtiler, die noch eine allgemeinbil-
dende Schule besuchen, mtissen diese Frage nicht beantwor-
ten.

Bei dieser Frage ist jeweils nur die erfolgreich abgeschlos-
sene Schulausbildung anzugeben, und zwar der höchste
erreichte Abschluß. Schriler, die noch eine allgemeinbil-
dende Schule besuchen, müssen diese Frage nicht beantwor-
ten.

Haupt-, (Volksschulabschluß) ("1"):
Dieser Abschlul] kann nach Erftilluug der Vollzeitschul-
pflicht von derzeit 9 bis l0 Schuljabren an
Volks-/flauptschulen, Sonderschulen, Realschulen, inte-
grierten Gesamtschulen und Gymnasien sowie nachträglich
auch an beruflichen Schulen erworben werden.

Realschulabschluß (Mittlere Reife) oder gleichwertiger
Äbschluß ("2"):
Abschlußzeugnis der Realschule, der Abendrealschule, eines
Realschulzweiges an Gesamtschulen sowie Versezungs-
zeugnis in die ll. Klasse des Gymnasiums; Abschlußzeug-
nis einer Berufsaufbau- oder Berufsfachschule. Die Mittlere
Reife ka:m außerdem an Berufsschulen, Fachschulen, Kol-
legschulen sowie im Berufsgrundbildungsjahr erworben
werden.

Abschluß der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule in der ehemaligen DDR ("3"):
Abschlußzeugnis der 8. oder 10. Klasse der allgemeinbil-
denden polytechnischen Oberschule in der ehemaligen
DDR.

5144

Art des allgemeinen
Schulabschlusses

Erläuterune
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Spalten-Nr Erläuterung

Fachhochschulreife (r'4 ")
- an einer allgemeinbildenden Schule:

Sie wird mit dem Abgang nach der 12. Klasse eines
Gymnasiums in Verbindung mit einer erfolgreich abge-
legten Abschlußprüfung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf (Lehre) oder einer mindestens einjährigen
Berufs- bzw. Praktikantentätigkeit erworben.

- an einer beruflichen Schule:
Sie kann durch den Abschluß einer Fachoberschule,
einer Kollegschule, einer Fachschule sowie in einem
berufl ichem Gymnasium erworben werden.

Ällgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)
("5")

- an einer allgemeinbildenden Schule:
Abschluß eines Gymnasiums, einer Integrierten Gesamt-
schule, eines Kollegs, Abendgymnasiums sowie
Abschluß der erweiterten Oberschule in der ehemaligen
DDR

- an einer beruflichen Schule:
Sie kann durch den Abschlul) eines beruflichen Gymna-
siums, einer Kollegschule, einer Fachschule, der Fach-
schule in der ehemaligen DDR sowie durch eine Berufs-
ausbildung mit Abitur in der ehemaligen DDR erworben
werden.

Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschluß an; meist ist
dies auch der höchste Abschluß.

Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleichwer-
tiger Berufsfachschulabschluß
Bei Abscbluß einer Lehr-/Anlenrzeit von mi:rdestens 2 Jah-
ren tragen Sie bitte Abschluß einer Lehr-/
Anlernausbildung ("2") ein.
Gleichwertiger Berufsfachschulabschluß ist das
Abschlußzeugnis einer Berufsfachschule für Berufe, für die
nur ei:re Berufsfachschulausbildung möglich ist, z.B.
Höhere Handelsschule.

sl46

Beruflicher Ausbil-
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Personen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehemaligen
DDR abgeschlossen haben, können als letzte berufliche
Ausbildung eine berufliche Teilausbildung absolviert
haben. Die berufliche Teilausbildung wird absolviert ftr
Arbeitsaufgaben, die üblicherweise Aufgaben eines entspre-
chenden Facbarbeiters sind, für die allein aber kein Fachar-
beiterabschluß erforderlich ist. Die Teilausbildung zÄhlt nü
Berufsausbildung und erfolgt auf der Grundlage eines Lehr-
vertrages für vorzeitige Abgänger der Oberschule und für
Abgänger einer Hilfsschule. Sie ist auch für Werktätige
möglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit "2" zu
schlüsseln.

Als berufliches Praktikum ("3") gilt eine mindestens ein-
jährige @isher: sechsmonatige) praktische Ausbildung im
Betrieb (2.B. Technisches Praktikum).

Abschluß einer Fachschule in der ehemaligen DDR ("5")
kiffi zu für Personen, die auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR eine Fach- und Ingenieurschule, z.B. für Grundschul-
lehrer, Ökonomen, Bibliothekare, Werbung und Gestaltung
abgeschlossen haben.

Fachhochschulabschluß (auch Ingenieurschulabschtull)
beinhaltet das Studium an Fachhochschulen ("6")
(einschließlich der Verwaltungsfachhochschulen). Gleich-
wertig ist hier die Berufsakademie anzusehen, auch die frü-
heren Ausbildungsgänge an Höheren Fachschulen für Sozi-
alwesen, Sozialpädagogik, Wirtschaft usw. und an Poly-
techniken sowie die frtiheren Tngenieurschulen.

Abschluß einer wissenschaftlichen Hochschule ("7")
beinhaltet das Studium an Universitäten, Gesamthochschu-
len, Fernuniversitäen, technischen Hochschulen und
pädagogischen sowie theologischen und Kunsthochschulen.
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e

ir(/

Wenn in Frage 5146 @eruflicher Ausbildungsabschlul)) ein
Fachhochschulabschluß (auch Ingenieurschulabschluß) oder
Hochschulabschlul] nngegeben wurde, ist die Hauptfachrich-
tung des letzten Abschlusses möglichst genau und ausführ-
lich (2.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialpädagogik)
zu erfragen und eilzufragen.

Berufliche Fortbildung hat zum Ziel, berufliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten aufrecht zu erhalten, zu erweitern, der
technischen Entwicklung anzupassen oder einen beruflichen
Aufstieg zu ermöglichen. Sie knypft an bereits vorhandene
berufliche Kenntnisse und Fertig(eiten an.
Hierzu zÄhltz.B.:
- Besuch von Meister-lTecbnikerschulen
- betriebliche Kurse zur Erhaltung und Ergänzung des beruf-

lichen Wissens
- Femunterricht ars dem Lehrangebot privater oder ver-

bandlicher Fernlebreinrichtungen

Berufliche Umschulung hat zum Ziel, dei Übergang in
einen anderen Beruf zu ermöglichen, z.B. nach einem
Unfall.
Auch eine weitere Lehr-/Ademausbildung kann eine
Umschulungsmaßnahme sein. Für die Teilnahme am Funk-
kolleg und ähnlichen Angeboten der Rundfunkanstalten etc.
tragen Sie bitte Fortbildung auf andere Art ("6") ein.

Frir bereits abgeschlossene Fortbildungs- oder Umschu-
lungsmaßnahmen ist hier die Dauer anzugeben. Ist die Fort-
bildung oder Umschulung noch nicht abgeschlossen, geben
Sie bitte Signierziffer "6" an.

5147

Fortbildung/

st48
Dauer der
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Spalten-Nr Brläuterune

Als Ordnungsangaben sind der Regierungsbezirk, die Auswahlbezirksnunmer und die
Iaufende Nummer des llaushalts im Auswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu überneh-
men.

Lfd. Nr. der Person im
Haushalt

Achten Sie bitte darauf, daß die Reihenfolge der Personen
mit der im Vordruck l+E übereinstimmt.

A. Angaben zur Person

Bitte beantworten Sie diese Frage auch für Personen, die
nicht mehr verheiratet (also verwitrvet oder geschieden)
sind. Für ledige Personen lassen Sie die Frage unbeantwor-
tet.

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die nicht mit der
ersten Person im Haushalt verwa:rdt oder verschwägert sind,
also "Nein" in Frage 2119 im lnterviewervordruck l+E
angegeben haben.
Ftir die erste Person im Haushalt entfällt die Angabe zu die-
ser Frage (die Ziffer " I " ist bereits eingedruckt).
Bitte beachten Sie, daß auch Schwiegersöhne und/oder
-töchter sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder des
Lebenspartners der ersten Person als Kinder des Lebens-
partners ("3") gelten.
Ftü in Gemeinschaftsunterktinften lebende Personen, die
keinen eigenen Haushalt führen, bleibt diese Spalte leer.

E. Kran kenversicherung

Richten Sie diese Frage bitte an alle llaushaltsrnitglieder,
6is nngegeben haben, dajt sie l«ankenversichert sind.

Wenn Haushaltsrnitglieder zusätdiche Teilversichen:ngen
abgeschlossen haben, die z.B. Anspruch auf Tagegeld bei
Krankenhausaufenthalt [sinhellsa, vermerken Sie bitte
"Ja" (l).
Auch als Mitglied einer priväten Kra:rkenversicherung kann
man eine zusätzliche private Krankenversicherung
abschließen.

5lt6,t7

5/18

Le

5n9
Zusätzliche private
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Nr

5120 - 37

G. Enarerbstätigkeit

Der Fragenkomplex "Erwerbstätigkeit" ist nur für die erste,
gegenwärtige Erwerbstätigkeit zu beantworten.

Bitte lassen Sie sich möglichst die genaue Anzahl der in der
Arbeitsstätte tätigen Personen angeben (Ziffem "01" bis
'13'). Nur in den Fdllen, in denen die genaue Zahl nicht
bekannt ist, sollten Sie erfragen, ob 10 und weniger oder
mehr als l0 Personen in der Arbeitsstjitte beschäftigt sind
(Ziffet "14" bzw. "15").

Den tätigen Personen sind auch Teilzeitbeschäftigte, Aus-
zubildende, die tätigen Firmeninhaber und die Mithelfenden
Familienangehörigen zuzurechnen.

Arbeitsstätten sind voneinander abgegrenzte örtliche Ein-
heiten (Gebäude) oder Grundstticke, auf/in denen die
Beschäftigten eines Unternehmens/einer Firma tätig sind.
Besteht das Unternehmen/die Firma aus mehreren fubeits-
stätten (2.B. aus einer Haupt- und einer Zweigniederlas-
srrng), so ist nur dte Zabl der tätigen Personen in der Nieder-
lassung/Arbeitsstätte anzugeben, in der die beteffende Per-
son beschäftigt ist.
Bitte beachten Sie aber auch, daß die Arbeitsstätte. eines
Untemehmens/einer Firma aus einer Gruppe von Gebäuden
bestehen kann, wie etwa der Produkrionssfätte, einer Lager-
halle und dem Verwaltungsgebäude aufdem Betriebsgelän-
de einer Firma. Die in diesen Gebäuden tätigen Personen
sind einer einzigen fubeitsstätte zuzuordnen.

Geben Sie bitte für Erwerbstätige als Arbeitsort den Ort (die
Lage der Arbeitsstätte) an, an dem sie arbeiten, also nicht
den Ort, an dem die Firma ihren Hauptsitzhat, wenn sie in
einer Zweigniederlassung tätig sind.

25

Personen.

sl26 - 29

Arbeitsort
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5128,29

Bundesland, Reg. -

Spalten-Nr Erläuterung

Liegt der Arbeitsort/die fubeitsstätte innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ("01u in Frage 5126,27), so tra-
gen Sie bitte hier dte Ziffer für den entsprechenden Regie-
rungsbezirk im Bundesland ein (2.B. "16" fiir Dessau im
Bundesland Sachsen-A:rhalt). Liegt der fubeitsort dagegen
in ei:rem Bundesland, das nicht nach Regierungsbezirken
gegliedert ist, so geben sie bitte die Ziffer für das entspre-
chende Bundesland an (2.B. u0l' für Schleswig-Holstein)'

Für Personen, die aullerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land beschäftigt sind, ist hier 1s1 dann ein Eintrag erforder-
lich, wenn die Arbeitsstätte in Belgien, Frankreich oder
in den Niederlanden liegt. ln den Fällen, in denen sich die
Arbeitsstätte in einer an das Gebiet der heutigen Bundesre-
publik angrenzenden Region befindet, kann diese und die
dazugehörige Signierziffer dem Schlüssel entrommen wer-
den (2.B. "21" fiir Lüttich in BelgieQ.
Für alle übrigen Regionen in Belgien, Franl«eich und in den
Niederlanden ist Ziffer "29' einzutragen.

"fubeit zu Hause" tiegt zumeist bei Selbständigen in künst-
lerischen und freien Berufen vor, die ganz sdsl teilweise in
einem für die beruflichen Zwecke eingerichGten Teil ihrer
Wohnung (2.B. Atelier eines Känstlers) tätig sind.

Dagegen sind etwa Arae oder Steuerberater nicht zu Hause
tzitig, wenn deren Pra:cis bzw. Büro an den Wohnraum
augreuil und mit einem separaten Eingang versehen ist.
Gleiches gilt für Landwirte, die auf ihren Feldem, ir Stal-
lungen oder sonstigen - nicht zum V/ohnbereich gehörenden
- Gebäuden tätig sind.

5/30

Arbeit zu Hause
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Nr

slSt
Dauer befristeter Tätig-
keit

Arbeitnehmer arbeiten zu F:lause, wenn sie ihren Beruf aus-
scbließlich oder teilweise zu Hause ausüben, wie etwa

- Arbeitlehmer, die Heimarbeit verrichten und hierfür
vom Arbeitgeber mit einem Computer (PC) ausgestattet
wurden,

- [Iandelsreisende, die ein auswärtiges Kundengespräch
vorbereiten und

- Lehrer, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu
Hause Unterrichtsstunden vorbereiten und Klassenarbei-
ten korrigieren mässen.

Arbeit zu }Iause liegt jedoch nicht vor, wenn Arbeitnehmer
unter Zeitdruck oder aus persönlichem Interesse in ihrer
Freizeit unentgeltlich arbeiten.

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe zur
Häufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen:

hauptsächlich: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts-
woche wurde an mindestens der tläfte
aller fubeitstage zu llause gearbeitet

manchmal: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts-
woche wurde mindestens einmal, aber an
ulsniger als der tlälfte aller Arbeitstage zu
Hause gearbeitet

Bitte beachten Sie hier, daß Erwerbstätige mit befristeten
Arbeitsverträgen ("2" in Frage 3123) dte Gesamtdauer vom
Beginn der Tätigkeit bis zum Vertragsende algeben, also
mit Berücksichtigung der bis arm Beftagungsstichtag
bereits verstrichenen Zeit.

Die Laufzeit befristeter Arbeitsverträge ist i.d.R. in ganzen
Monaten oder Jahren angegeben. In von dieser Regel abwei-
chenden Fällen runden Sie bitte auf. Wird z.B. die Gesamt-
dauer der befristeten Tätigkeit mit 15 lVochen (3% Monate)
angegeben, so ist Ziffer '3' für 4 bis 6 Monate einzutagen.
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ET

5132

Let er Kontakt zum
Arbeitsamt

D. Arbeitsuche

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die eine Erwerbs-
tätigkeit über das Arbeitsamt zuchen und auf eine Antwort
des Arbeitsamtes wart€n ('09' in Fruge 2131 ,32 oder 2133,34
im Interviewervordruck I +E).

N ichtenryerbstätig keit

Bitte beachten Sie, daß lediglich Personen, die gegenwär-
tig weder erwerbstätig sind, noch eine Erwerbstätigkeit
suchen, befragt werden, ob sie (überhaupt) eine berufliche
Tätigkeit wänschen ("Nein" in Fragen 2125 bis 2128 n Yot'
druck l+E).

Die Frage nach der Verfügbarkeit frr die Aufrrahme einer
Tätigkeit ist nur von nichterwerbstätigen Personen zu
beantworten, die in Frage 5/33 angegeben haben, eine
Erwerbstätigkeit zu wänschen.

5t33

Wunsch nach Erwerbs-

5134

Verfügbarkeit
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Er

Aufenthaltsdauer

B. Ausländer

Der Fragenkomplex "Ausländer" ist nur an Personen zu rich-
ten, frir die zur Frage nach der Staatsangehörigkeit (Spalten
2120,21im Vordruck 1) die Schtüssel "02'r bis rr50'r einge-
tragen wurden.

Für Deutsche bleiben die entsprechenden Spalten leer.

Bitte beachten Sie folgenden Sonderfall:

Hatte ein Ausländer nach einem ersten Zuzug in die Bundes-
republik Deutschland für mehr als 6 Monate die Bundesre-
publik wieder verlassen und kehrte anschließend zurück, so
ist das Jahr des zweiten (dritten) Zuzttgs hier anzugeben.
Nur bei unter 6monatigem Auslandsaufenthalt ist das Jahr
des ersten Ztsbtgs in die Bundesrepublik anzugeben.

Bei Ehepaaren ist die Zahl der Kinder je Altersgruppe ilr
bei einem Eltenrteil einzutagen. Kinder, die auch in der
Bundesrepublik leben, werden nicht gezählt.

st39 - st4
Kinder im Heimatland
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5143

Allgemeiner Schulab-
schluß

l. Aus- und Weiterbildung

Die Fragen zur Aus- und Weiterbildung sind nur an Personen
im Alter von 15 Jahren und älter zu richten. Fär Kinder unter
l5 Jahren bleiben die Fragen unbeantwortet.

"Ja" ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schulabschluß
bereits erreicht wurde. Schüler, die noch eine allgemeinbil-
dende Schule besuchen, mässen diese Frage nicht beantwor-
ten.

Bei dieser Frage ist jeweils nur die erfolgreich abgeschlos-
sene Schulausbilflrrng anzugeben, und zwar der höchste
erreichte Abschluß. Schüler, die noch eine allgemeinbil-
dende Schule besuchen, müssen diese Frage nicht beantwor-
ten.

Haupt-, (Volks)schulabschluß (" 1 "):
Dieser Abschluß kam nach Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht von derzeit 9 bis 10 Schuljatrren an
Volks-/Ilauptschulen, Sonderschulen, Realschulen, inte-
grierten Gesamtschulen und Gymnasien sowie nachträglich
auch an beruflichen Schulen erworben werden.

Realschulabschlull (Mittlere Reife) oder gleichwertiger
Abschluß ("2"):
Abschlußzeupis der Realschule, der Abendrealschule, eines
Realschulzweiges an Gesamtschulen sowie Versetzungs-
zeugnis in die 11. Klasse des Gymnasiums; Abschlußzeug-
nis einer Berufsaufbau- oder Berufsfachschule. Die Mittlere
Reife kann außerdem an Berufsschulen, Fachschulen, Kol-
legschulen sowie im Berufsgrundbildungsjahr erworben
werden.

Abschluß der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule in der ehemaligen DDR ("3"):
Abschlußzeugnis der 8. oder 10. Klasse der allgemeinbil-
denden polytechnischen Oberschule in der ehemaligen
DDR.

5144

Art des allgemeinen
Schulabscblusses
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Nr. Erläuterung

5145

Abschluß an einer all-
gemeinbildenden/
beruflichen Schule

Fachhochschulreife ("4")
- an einer allgemeinbildenden Schule:

Sie wird mit dem Abgang nach der 12. Klasse eines
Gymnasiums in Verbindung mit einer erfolgreich abge-
legten Abschlußprüfung in ehem anerkannten Ausbil-
dungsberuf (Lehre) oder einer mindestens einjährigen
Berufs- bzw. Praktikantentätigkeit erworben.

- an einer beruflichen Schule:
Sie kann durch den Abschlul] einer Fachoberschule, Kol-
legschule, Fachschule sowie in einem beruflichem Gym-
nasium erworben werden.

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)
("5")

- an einer allgemeinbildenden Schule:
Abschluß eines Gymnasiums, einer Integrierten Gesamt-
schule, eines Kollegs, Abendgymnasiums sowie
Abschluß der erweiterten Oberschule in der ehemaligen
DDR

- an einer beruflichen Schule:
Sie kann durch den Abschluß eines beruflichen Gymna-
siums, der Berufsoberschule, Technischen Oberschule,
der Fachschule in der ehemaligen DDR sowie durch eine
Berufsausbildung mit Abitur in der ehemaligen DDR
erworben werden.

Fär die Fachhochschulreife bzw. allgemeine oder fachge-
bundene Hochschulreife ist hier anzugeben, ob der Abscbluß
an einer allgemeinbildenden oder beruflichen Schule erwor-
ben wurde (siehe auch Frage 5144).
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Nr Erläuterunq

5146

Beruflicher

Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschluß an; meist ist
dies auch der höchste Abschluß.

Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleichwer-
tiger Berufsfachschulabschluß
Bei Abscbluß einer Lehr-/A:rlernzeit von mindestens 2 Jah-
ren tragen Sie bitte Abschlull einer Lehr-/
Anlernausbildung ("2") ein.
Gleichwertiger Berufsfachschulabschluß ist das
Abschlußzeupis einer Berußfachschule für Berufe, für die
nur eine Berufsfachschulausbildung möglich ist, z.B.
Höhere Handelsschule.
Personen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehemaligen
DDR abgeschlossen haben, können ds letzte berufliche
Ausbildung eine berufliche Teilausbildung absolviert
haben. Die berufliche Teilausbildung wird absolviert für
Arbeitsaufgaben, die üblicherweise Aufgaben eines entspre-
chenden Facharbeiters sind, für die allein aber kein Fachar-
beiterabscbluß erforderlich ist. Die Teilausbildung zähl1 411
Berufsausbildung und erfolgt auf der Grundlage eines Lehr-
vertrages flir vorzeitige Abgänger der Oberschule und für
Abg2inger einer Hilfsschule. Sie ist auch für Werktätige
möglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit "2" zu
schlüsseln.

AIs berufliches Praktikum ("3") gilt eine mindestens ein-
jährige (bisher: sechsmonatige) praktische Ausbildung im
Betrieb (2.B. Technisches Praktikum).

Abschluß einer Fachschule in der ehemaligen DDR ("5r')
triffi zu für Personen, die auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR eine Fach- und Ingenieurschule, z.B. für Grundschul-
lehrer, Ökonomen, Bibliothekare, Werbung und Gestaltung
abgeschlossen haben.
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e

Fachhochschulabschluß (auch Ingenieurschulabschluß)
beinhaltet das Studium arl Fachhochschulen ("6")
(einschließlich der Verwaltungsfachhochschulen). Gleich-
wertig ist hier die Berufsakademie alzusehen, auch die frti-
heren Ausbildungsgänge an Höheren Fachschulen für Sozi-
alwesen, Sozialpädagogik, Wirtschaft usw. und an Poly-
techniken sowie die fräheren Ingenieurschulen.

Abschluß einer wissenschaftlichen Hochschule ("7")
beinhaltet das Studium an Universitäten. Gesamthochschu-
len, Femuniversitiiten, technischen Hochschulen und
pädagogischen sowie theologischen und Kursthochschulen.

Wenn in Fruge 5146 (beruflicher Ausbildun3sabschluß) ein
Fachhochschulabschluß (auch Ingenieurschulabschluß) oder
Hochschulabschlul3 engegeben wurde, ist die }lauptfachrich-
tung des letzten Abschlusses möglichst genau und ausführ-
lich (2.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialpäidagogik)
zu erfragen und einzuhagen.

Die Fragen 5147 wd 5148 beziehen sich auf den Zeifraumr
seit 1991.

Berufliche Fortbildung hat zum Ziel, berufliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten aufrecht zu erhalten, zu erweitern, der
technischen Entwicklung anzupassen oder einen beruflichen
Aufstieg zu ermöglichen. Sie knppft an bereits vorhandene
berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten an.
Hieran zähltz.B.:
- Besuch von Meister-/Technikerschulen
- betriebliche Kurse zur Erhaltr:ng und Ergänzung des beruf-

lichen Wissens
- Femunterricht aus dem Lehrangebot privater oder ver-

bandlicher Femlebreinrichtungen

5147

Fortbildung/

Spalten-Nr. Erläuterune
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Berufliche Umschulung hat zum Ziel, den Übergang in
einen anderen Beruf zu ermöglichen, z.B. nach einem
Unfall.
Auch eine weitere Lehr-/Anlemausbildung lsenn eine
Umschulungsmaßnahme sein. Fur die Teilnahme am Funk-
kolleg und ähnlichen Angeboten der Rundfunkanstalten etc.
tragen Sie bitte Fortbildung auf andere Art ("6") ein.

Ftir bereits abgeschlossene Fortbildungs- oder Umschu-
lungsmaßnahmen ist hier die Dauer anzugeben. Ist die Fort-
bildung oder Umschulung noch nicht abgeschlossen, geben
Sie bitte Signierziffer "6" aD.

Es sind sowobl Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen zu erfassen, die noch andauern, als auch
solche, die in den letzten 4 Wochen besucht oder abge-
schlossen wurden.

AIs berufliches Praktikum ("2') gilt eine mindestens ein-
jährige praktische Ausbildung im Berieb. Das sog.
"Training-on-the-Jobu gilt hier nicht als berufliches Prakti-
kum, sondern ist unter "sonstige Ausbildung, ps6fildrrng,
gmssfuulrmg, (u7,) einzufragen.

Ausbildung an einer beruflichen Schule (ohne Fach-
schule) ("3"): Hierzu zÄhlen die Ausbildung an beruflichen
Gymnasien, Berufsfachschulen (Handelsschulen), Kolleg-
schulen §ordrhein-Westfalen), Berufskollegs, Pflegevor-
schulen an I(rankenhäusern, Krankenpflegeschulen, das
Berufsgrundbildungs- und das Berufsvorbereitungsjahr.
Hierzu zählt nicht die Ausbildung an Berufsschulen im
Rahmen einer Lehrausbildung (Lehre) ("1").

Erfolgt die Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung an
einer Fachschule (2.B. an einer Technikerschule, Meister-
schule) oder an einer Berufsakademie, ist Ziffer "4" aazlr-
geben.

5t48

Dauer der

sl49 - slsS
Ausbildung, Fortbil-

5t49

Berufliche Ausbildung,
Fortbildung, Umschu-
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Die erste berufliche Ausbildung kann die Lebr-l Anlernaus-
bildung, das betriebliche Praktikum, der Hochschulbesuch
oder der Besuch berufsbildender Schulen sein.

Bitte beachten Sie, daJS die Gesamtdauer der Ausbildung die
bis zur Befragung bereits absolvierte Ausbildung ein-
schließt. Nicht zu berücksichtigen ist dagegen die Dauer
einer Ausbildung, die vor der in Frage 5/49 angegebenen
Ausbildung absolviert wurde.

Fär die Angabe der wöchentlichen Ausbildungsstunden
sollte eine "typische" Woche zugnrnde gelegt werden, also
eine Ausbildungswoche ohne Ferien oder Feiertage.

Für Personen, die eine Lehrausbildung absolvieren, ist
sowohl die Ausbildung in der Berufsschule als auch die
Ausbildung im Betrieb zugrundezulegen.

5/50

Zweck der

s/51

Gesamtdauer der Aus-

5152,53

Wöchentliche Ausbil-
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V. Rechtsgrundlagen

V.I Gesetr
durch Durchführung einer Repräsentativstatistik

über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt
(Mikrozensusgesetz)

Vom l0 Juni l9t5

(BGBI. r s. 9ss f )
Oer Bundestag hal mit Zustimmung des Bundesrates

das rolgende Gesetz beschlossen:

§1
Arl und Zweck dor Erhebung

(1 ) Über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt wird
in den Jahren 1985 bis 1990 eine Bundesstatistik au,
repräsentaliver Grundlage (Mikrozensus) durchgeführL

(2) Zweck des Mikrozensus ist es, slatistische Anga-
ben in tieler tachlicher Gliederung über die Bevölk+'
rungsstruktur, die rvirtschaftlichs und sozialo Lage dei
Bevölkerung und der Familien, den Aöeitsmarkt, die
berurliche Gliederung und Ausbildung dor Erworbsbe-
völkerung sowis clie Wohnverhällnisse bereitrustellen.
Die Ergebnisse sind Grundlage für politische Entschei-
dungen in Bund und Ländem.

§2
E hebungseinheiten

(1) Erhebungseinheiten sind Personen, Haushalte
und Wohnungen. Sie werden durch mathematischs
Zutallsvertahren aul der Grundlage von Flächen odgr
vergleichbarer BezugsgröBen (Auswahtbezirk) ausge-
wählt.

(2) ln den Auswahlbezirken werden die Erhebungen in
bis zu vier aureinanderlolgonden Jahren durchgeführt.
Jähdich wird mindestens ein Viertel der Auswahlbezirke
durch neu in die Auswahl einzubeziehende Auswahl-
bezirke ersetA.

(3) Enen Haushall bilden alls Personen. die gemein-
sam wohnen und wirtschatlen. Wer allein wirtschaltel.
bildet einen eigensn Haushalt. Personen mit mehrerEn
wohnungen sind in jeder ausgewählten Wohnung einem
Haushalt zuzuordngn.

§3
Merkmalc

(1) Der Mikrozensus erhebl Mertmalo über persönli-
che und sachliche verhältnisse, di6 zur statistischen
Verwendung bestimmt sind (Erhebungsmertmale) oder
die, vorbehaltlich der Begelung in § 11 Abs. 4, der
Durchführung der Stichprob€ dienen (Hillsmerkmale).

(2) Die Erhebungsmerkhale dürfen auf die lür die
maschinelle Weilerverarbeilung bestimmten Datenträ-
ger übernommen werden. Hilfsmerkmale dürlen nur
getrennt von den Erhebungsmerkmalen auf gesondert€
f ür die maschinelle Weiterverarb€itung bestimmle
Datenträger übernommen werden, soweit sie nach § 1 I
Abs.4 oder § 13 Abs.5 veruendet werden dürlen.

§4
Ordnungsnummcm

Die im E iebungsver{ahren zur Kennzeichnung stati-
slisch€r Zusammenhänge verwendeten Nummem
(ffinungsnummem) dürfen aul die lür die maschinelle
W€iterverarbeitung bestimmten Oatenträger übemom-
men werden. Diese Nummem dürten nur Angaben nach
den §§ 5 und 6 über Gebäud8., Wohnungs- und Haus-
haltszugehörigkeit enthalten.

§s
Erhebungsmerkmale

(1) Folgende Erhebungsmerkmale werden Ehdich
erhagt:
1. Gemeinde; NuEung der Wohnung als alteinige Woh-

nung, Haupt- oder Neb€nwohnung (§ 12 Meld€-
rechtsrahmengesetz); Zahl der Haushalte in d€r
Wohnung und der Personen im Haushalt Wohnungs-
und Haushaltszugehörigkeit sowie Familienzusam-
menhang (Zugehörigkeit der Percon zu 6iner
bostimmten Wohnung und einem beslimmten Haus-
halt Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie; Art
der Veruandtschaft; Schwägerschalt der Famitien-
milglieder eines Haushalts); Veränderung d€r Haus-
hattsgröBe und -zusammensetzung seil der letzlen
Bekagung durch Geburl, Tododer Umzug; Bauatters-
grupp€ der erstmals in die Erhebung einbezogenen
Wohnungen; GeSchlecht Geburtsjahr und -monat:
Familienstand; EheschlieBungs,ahn Staatsangehö-
rigk6it;

2. Erwerbstätigkeit. Arbeitssuche; Arbeitslosigkeit;
Nichterwerbslätigkeit Kind im Vorschulalter: Schü-
ler, Student;
a) lür Eruerbstätige:

Regelmäßige oder gelegentliche Tätigkeit: Voll-
zeil- oder Teilzeittätigkeit: Ursachen einschließ-
lich der arbeitsmarktbezogenen Gründe tür Teit-
zeitlätigkeit; belristetor oder unbelristeter
Arbeitsvertrag: nonnalerweise geleistete
wöchentliche Arb€itszeit (nach Stunden und
Tagen) uncl tatsächtich in der Berichtswoche
geleistete Arbeitszeit (nach Stunden und Tagen)
sowie arbeitsmarktbezogene Gründe und andere
Ursachen lür c,en Unterschied; Slellung im Beruli
Wirtschattszweig des Betriebes: lür Personen mit
einer zweiten Erweöslätigkeit zusätzlich: Stet-
lung im Berut Wirlschatiszweig des Eetriebes:
normalerweise geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit (nach Stunden und Tagen) und latsächtich in
cl€r Berichtswoche geleistete Arbeitszeit (nach
Stunden und Tagen);
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b) für Arbeitslose und Arbeitsuchende:
Bezug von Arbeitslosengeld,.-hiilei Arl, Anlaß und
Dauer der Arbeitssuche; Art und Umfang der
gesuchten Tätigkeit; Verfügbarkeit lür eine neue
Arbeitsstelle; Gründe tür die Nichtverfügbarkeit
(Krankheit, Ausbildung, bestehende Tätigkeit und
andere Umstände);

c) tür Nichterwerbstätige:
f rühere Erwerbstätigkeit; Zeitpunkt sowie arbeits-
marktbezogene und andere Beendigungsgründe
für dio letzte Tätigkeit; Wirtschaftszweig und Stel-
lung im Beruf der letäen Tätigkeit;

d) für Kinder im Vorschulalter:
Besuch von Kindergärten;

e) für Schüler und Studenten:
Arl der besuchten Schuls oder Hochschule;

3. Art des überwiegenden Lebensunterhalts. (Erwerbs-
täligkeit: Arbeitslosengeld, -hilfe; Rente, Pension;
Unterhalt durch Btem, Ehegatten oder andere; eige-
nes Vermögen, Vermietung, Znsen, Altenteil: Sozial-
hilfe; sonstige Unterstützungen); Art der ötfsntlichen
Renten. Pensionen untergliedert nach eigener oder
Witwen-, Waisenrente, -pension (Arbeitenentenver-
sicherung; Knappschaftliche Renlenversicherung;
Angestelltenrentenversicherung; Pension; Kriegs-
opferrente; Untallversicherung; Rente aus dem Aus-
land: übrige öffentlich€ Rente); Art der sonstigen
ötfentlichen und privaten Enkommen (Wohngeld;
Sozialhilfe; BAröG; sonstige öffentliche Untorstüt-
zung; Belriebsrente; Altenteil; eigenes Vermögen,
Znsen; Leistungen aus der Lebensversicherung;
Vermietung, Verpachtung; private Unterstützungen);
Höhe des monatlichen Nettoeinkommens nach Ein-
kommensklassen in einer Statfelung von mindestens
'150 Deutsche Mark;

4. Zugehöriqkeit zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung nach Kassenarten, Zugehörigkeit zur privaten
Krankenversicherung sowie sonstiger Anspruch au,
Krankenversorgung: Arl des Versicherungsverhält-
nisses; zusätzlicher privater Krankenversicherungs-
schutz: Art des Versicherungsveöältnisses (pf licht-,
freiwillig versichert) und Zweig dergesetzlichen Ren-
tenversrcherung zur Zeit der Erhebung und in den
letzten zwöll Monaten davoc Zahlung von Beiträgen
in der gesetzlichen Rentenversicherung seit dem
1. Januar 1 924

mit einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der Bevölke-
rung:

5. Anzahl der Urlaubs- und Erholungsreisen von tünf
und mehr Tagen; Zahl der beteiligten Haushaltsmit-
gliede[ Beginn und benutztes Verkehrsmittel: bei
Auslandsreisen auBerdem: Zelland: bei lnlandsrei-
sen außerdem: Art; Ziel; Dauer und Unterkuntlsart

mit einem Auswahlsatz von 0,1 vom Hundert der Bevöl-
kerung.

(2) Folgende Erhebungsmerkmale werden ab 1 985 im
Abstand von zwei Jahren ertragt:

1. ausgeübter Beruf in der ersten und zweiten oder in
der letaen Erweöstätigkeit: Merkmale des ausgeüF
ten Beruls und des Arbeitsplatzes unter besonderer

Berücksichligung der Anforderungen des Arbeits-
marktes; Stellung im Betrieb: Berufs- und Betriebs-
wechsel;

2. höchster Schulabschluß an ailgemeinbildenden
Schul€n; Art, Dauer und Abschluo der schulischen
und praktischen Berufsausbildung sowie der berulti-
chen Fortbildung und Umschulung; Hochschutab-
schluß nach Art und Hauptfachrichtung;

3. bei Ausländern: Aufenthaltsdauer, Zahl und Alter der
im Ausland lebenden Kinder, im Ausland lebender
Ehegatle oder Etern;

4. Art und Größe des Gebäudes mit Wohnraum, Nut-
zung der Wohnung als Eigentümer, Hauptmieter oder
Untermieten Eigentumswohnung, Freizeitwohnung;
Einzugsjahr des Haushatts; Ausstattung der Woh-
nung mit Küche, Kochnische, Bad oder Dusche und
WC; Arl der Beheizung und der Heizenergie; Fläche
der gesamlen Wohnung; Zahl der Räume mit sechs
und mehr qm und der davon unteruermieteten oder
gewerblich genutzten Räume: Baualtersgruppe:
Leerstehen der Wohnung:
bei vermieteten Wohnungen auBerdem:
Höhe der monatlichen Miete und der Nebenkosten:
Ermäßigung oder Wegtall der Miete; Nutrung als
Diensl-, Werks-, Berufs- odar Geschättsmietwoh-
nung;
bei Nutzung der Wohnung durch den Eigsntümer
auBerdem:
Ail und Jahr des Erwerbs

mit einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der Bevölke-
rung.

(3) Folgende Erhebungsmerkmale werden im Ab-
stand von drei Jahren eriragt:
'1. bei Erwerbslätigen sowie Schülern und Studenlen:

Gemeinde der Arbeits- oder Ausbildungsslätts;
hauptsächlich benutzlss Verkehrsmitlel; Entlemung
und Zeitautwand für den Weg zur Arbeits- oder Aus-
bildungsstätte

ab 1 985 mit einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der
Bevölkerungl

2. Dauer einer Krankheit oder Unfallverletzung; Art des
Unlalls: Art und Dauer der Behandlung; Dauer einer
Arbeitsunfähigkeit; Vorsorge gegen Krankheiten;
Krankheitsrisiken;

3. amtlich anerkannte Behinderteneigenschaft und
Grad der Behinderung

ab 1986 mit einem Auswahlsatz von 0,5 vom Hundert
der Bevölkerung;

4. Art der privaten und betrieblichen Altersvorsorge,
Höhe der Lebensversicherung nach Versicherungs-
summenklassen

ab 1 986 mit einem Auswahlsatz von 0,25 vom Hunderl
der Bevölkerung.

§6
Hillsmorkmalo

(l) Hilfsmerkmale sind:
1. Vor- und Familisnnamen der Haushaltsmitglieder:
2. Telefonnummel;
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3. Straße. Hausnummer, Lä96 der Wohnung im
Gebäude:

4. Vor- und Familienname des Wohnungsinhabers;
5. Name der Arbeitsstätte.

(2) Das Hilfsmerkmal Name der Arbeitsstätte nach
Absatz I Nr. 5 darf nur zur Überprütung der Zuordnung
der Erwerbstätigen zum Wirtschaftszweig verwendet
werden.

§7
Erhebungsstellen

Erhebungsstellen lür den Mikroszensus sind die sta-
tistischen Amter der lländer.

§8
lnt€wiewer

(1) Für die Erhebung sollen lnterviewer eingesetzt
werden. Sie sind von den &hebungsstelten auszuwäh-
len und zu bestellen.

(2) Die lnterviewer dürlen die aus der lnterviewertätig-
keit gewonnenen Erkenntnisse über Auskunttspftich-
tige nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke
veNenden. Sie sind au( die Wahrung des Statistikge-
heimnisses und zur Geheimhaltung auch solcher
Erkenntnisse über Auskunttspflichtige schrittlich zu ver-
pflichten, die gelegentlich der lFteryiewertätigkeit
gewonnen werden. Dre Verpflichtung gilt auch nach
Beendi gung der lnteruiewertätigkeit.

(3) Die lnterviewer müssen die Gewähr lür Zuverläs-
sigkeit und Verschwiegenheit bieten. Sie dürfen nicht
eingesetzt werden

f . in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbatr
schaft),

2. wenn aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus
anderen Gründen zu besorgen ist. daß Erkenntnisse
aus der lnteruieweriätiqkert zu Lasten der Auskuntls-
pflichtigen genutzt werden.

(4) Die hterviewer sind verollichtet. die Anweisungen
der Erhebungsstellen zu befolgen. Bei der Ausübung
ihrer lnterviewertätigkeit haben srch dre lnterurewer aus-
zuweisen; Wohnungen dürlen sie nur mit Zustrmmung
ernes Verfügungsberechtigten betreten

(5) Oie lnterviewer sind berechtigt. in die Erhebungs-
vordrucke, soweit sie Voraussetzung lür die ordnungs-
gemäße Durchführung der lnterurewertätigkeit sind, die
Angaben über die Zahl der Haushatte in der Wohnung
und der Personen rm Haushalt, das Leerstehen der
Wohnung, den Vor- und Familiennamen des angetrotle-
nen Auskunftspflichtigen (§ 6 Abs. I Nr. 1) sowre die
Hilfsmerkmale nach § 6 Abs. I Nr.3 selbst einzutragen.
Dies gilt auch für weitere Entragungen in die Erhe-
bungsvordrucke. wenn und soweit die Auskunftspflich-
tigen einverstanden sind.

(0) Die lnteruiewer sind über ihre Rechte und Pllichten
zu belehren.

§s
. Auskunftspllicht

(1 ) Auskunftspflichtig sind
'1. zu den Merkmalen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2

Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 sowie nach § 6
Abs. 1 Nr. 1 , 3 und 5 alle Volliährigen odereinen eige-
nen Haushalt führenden Minderiährigen. auch für
minder.iähri9e Haushaltsmitglieder. Für volljährige
Haushaltsmitglieder, die wegen einer Behinderung
selbst nicht Auskuntt geben können, ist jedes andere
auskuntlspflichtige Haushaltsmitglied auskunfts-
pflichtig. ln Gemeinschatts- und Anstaltsunterkünf-
ten ist tür Personen, clie wegen einer Behinderung
oder wegen Mind€rjähngkeit selbst nicht Auskunft
geben können, der Leiter der Enrichtung auskuntts-
pflichtig. Oie Auskunftspflicht tür Oritle erstreckt sich
aut die Sachverhalte, dis clem Auskuntlspflichligen
bekannt sind. Sie entlällt, wenn die Auskünfte durch
eine Vertrauensperson erteill werden;

2. zu den Merkmalen nach § 5 Abs. 2 Nr.4 und § 6
Abs. 1 Nr. 4 die Wohnungsinhaber. ersatzweise die
nach Nr. 1 Auskuntlspflichtigen.

(2) Personen mit mehreren Wohnungen sind lür iede
ausgewählte Wohnung auskunttspflichtig nach Ab..
saE 1 Nr. 1 und 2.

(3) Widerspruch und Aniechtungsktage gegen die
Autforderung zur Auskunftserteilung nach Absätzen I
und 2 haben keine aufschiebende Wirkung.

(4) Oie Ausküntte über das Merkmat Eheschtießungs-
.iahr in § 5 Abs. I Nr. 1 sowie die Merkmale nach § S
Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 2 und s 6 Abs. 1 Nr, 2 sind ftei-
willig.

§10
E h€bungsyordruck€

(1) Oie Erhebungsvordrucke können maschinenles-
bar gestaltet werden. Sie dürlen keine Fragen über Der-
sönliche oder sachliche Veöältnisse entha[en. die über
dre Merkmale nach den §§ 5 und 6 hinausgehen. Den
lnhalt der Fragen zu den Erhebungsmerkmalen nach s 5
legt dre Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates lest.

(2) Die in den Erhebungsvordrucken enthattenen Fra-
9en können mündlich gägenüber clem lnteruiewer oder
schrift lich beantwortet werden.

(3) Der Auskunftspflichtige kann die in den E he-
bungsvordrucken enthaltenen Fragen gemeinsam mit
anderen Haushaltsmitgliedem oder.Or sich allein aut
einem eigenen Bogen b€antworlen.

(4) Bei schrittlicher Auskunftserteilung sind dis aus-
9elüllten Erhebungsvordrucke
a) unverzüglich dem lnterviewer auszuhändigen oder in

verschlossenem Umschlag zu übergeben oder
b) innerhalb eaner Woche bei der Erhebungsstelle abzr

geben oder dorthin auf Kosten des Auskunttsptlich-
tigen zu übersenden.

Bei Abgabe in verschlossenem Umschlag sind Vor- und
Familienname. Gemdnde. StraBe und Hausnummer auf
dem Umschlag anzugeben. Bei Abgabe von Erhebungs-
vordrucken lür mehrere Personen eines Haushalts in
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verschlossenem Umschlag genügen auf dem Umschlag
die Angaben eines auskunftspflichtigen Haushaltsmit-
gliedes.

(5) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der lntetr
viewerlätigkeit sind die Angaben nach § I Abs. 5 Satz 1

auf Vedangen des lnterviewers mündlich, die Vor- und
Familiennamen der übrigen Haushaltsmitglieder (§ 6
Abs. 1 Nr. 1) sowie der Vor- und Familienname des
Wohnungsinhabers (§ 6 Abs. 1 Nr. 4) mündlich oder ent-
sprechend Absatz 4 schrittlich mitzuteilen.

§ 11

Trennung und Löschung

(l) Dia Hilfsmerkmale nach s G sind vor der über-
nahme der ErhebunEsmerkmale aut dis für die maschi-
nells Weiterverarbeitung bestimmten Datenträ9er von
diesen zu trennen und gesonderl aufzubewahren.

(2) Die Erhebungsvordrucke einschließlich der Hilfs-
merkmale sind spätestens vier Jahr6 nach Durchfüh-
rung des jähriichen Mikrozensus zu vemichten.

(3) Die Ordnungsnummern sind mit Ausnahme der
Nummer des Auswahlbezirfies zu löschen, sobald die
Zusammenhänge zwischen Personen und Haushalt
sowia Haushalt und Wohnung durch Nummem, die
einen Rückgritf auf di€ Hillsmerkmale und Ordnungs-
nummern ausschlieBen, ,estgehalten worden sind. Die
Nummer des Auswahlb€zirks ist nach AbschluB der Auf-
bereitung der letzten Erhebung nach s 2 Abs. 2 zu
löschen.

(4) Votr und Familienname scwie Gemeinde, Straße,
Hausnummer der befragten Personen dürlen tür die
Durchführung von Folgebefragungen nach § 2 Abs. 2
verwendet werden. Sie dürfen auch als Grundlage für
die Gewinnung geeigneter Haushalte zur Durchführung
der Statistik der Wirtschattsrechnungen privater Haus-
halte herangezogen werden.

§ 12

Unterrichtung

Die Auskunttspflichtigen sind schritllich zu unterrich-
ten über

1. Zweck. Art und Umtang der Erhebung (§ 1 ).

2. Erhebungs- und Hiltsmerkmale (§ 3 Abs. 1 ).

3. die statrstische Geheimhaltung,

4. dre Auskunttsptlicht und die verschiedenen Möglich-
keiten. ihr zu entsprechen (§ 9 Abs. I und 2, § 10)
und die Freiwilligkeit der Auskunttserteitung (§ I
Abs.4),

5. den AusschluB der autschiebenden Wirkung von
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auf-
forderung zur Auskunttserteilung (§ 9 Abs. 3),

6. Trennung und Löschung (§ 1 1 ) und

7. Rechte und Pllichten der lnterviewer (§§ 8, 10
Abs. 5).

§13
Testerhebungen mit treiwilliger.Auskunftserteilung

( l ) Zur Prülung. ob rn kunttigen Mikrozensuserhebun-
gen ganz oder tetlweise auf die Auskunhsptlicht vetr

zichtet werden kann, werden zusätzlich in den Jahren
r985 bis 1987 Testerhebungen mit treiwilliger Aus-
kunftserteilung im Rahmen der Erhebungsmerkmale
des § 5 mit einem Auswahlsatz bis zu 0,25 vom Hundert
der Bevölkerung durchgef ührt.

(2) Den Testeöebungen sind altemativo Verfahren
zugrunde zu legen. Hierbei dürten über die Hllfsmerk-
male nach § 6 hinaus weitere nicht personenbezogene
Merkmale erlaßt werden, die der Durchführung der
Testerhebungen einschließlich ihrer methodischen
Auswertung dienen.

(3) Bei der Festlegung der altemativen Verfahren
nach Absats 2 und der methodischen Auswertung der
Testerhebungen wirkt ein wissenschattlicher Beirat mit.
Der Beirat setzt sich zusammen aus zwei Hochschul-
lehrem auf dem Gebiet der Statlstik und zwei vertretem
derSozialforschung. Der Beirat wird vom Bundesmini-
ster des lnnem aul Vorschlag des Vorstandes der Deut-
schen Statistischen Gesellschaft berufen. Die Tätigkeit
im Beirat ist ehrenamtlich,

(4) Für die Durchführung der Testerhebungen ein-
schließlich ihrer methodischen Auswertungen übermit-
teln die Meldebehörden dan Erhebungsstellen auf Ver-
langen dis Daten der Einwohner, die in den auf der
Grundlage der Zufallsverlahren nach § 2 Abs. 1 Sats 2
ausgewählten Gebäuden wohnen:
1. Vor- und Familienname,

2. Tag der Geburt,

3. Geschlecht,

4. Staatsangehörigkeit,
5. Familienstand.

(5) Die Merkmale nach den Absätzen 1, 2 und 4 sowie
die bei den Testerhebungen zur Kennzeichnung statisti-
scher ZusammenhänF:r veffiendeten Nummem (Ord-
nungsnummern)_dürfen mit Ausnahme der Oaten nach
Absatz 4 Nr. 1 und Hilfsmerkmale nach § 6 aul die für dis
maschinelle Weiterverarbeitung bestimmlen Datenträ-
ger übemommen werden. Die Ordnungsnummern ein-
schlie8lich der Nummer des Auswahlbezirks und die
Merkmale nach Absatz 2 Satz 2 sind, soweit sie einen
Flückgritf aul die Hllfsmerkmal6 ermöglichen, späte-
stens am 31. Dezember 1990 zu löschen.

(8) Die Daten nach Absatz 4 Nr. 1 und Hilfsmerkmalo
nach § 6 sind gesondert aufzubewahren. Die Daten und
Hilfsmerkmal6 sowie die Erhebungsvordrucke sind spä-
teslens zwei Jahre nach Aufbereitung der letäen Erhe-
bung nach Absatz 1 zu vemichten.

(7) Zu unterichten ist über Zweck, Art und Umfang
der Testerhebung, die stalistische Geheimhaltung
sowie über die Löschung und Vemichtung nach den
Absätzen 5 und 6.

(8) Ergebnisse derTesterhebungen, nach denen ganz
odet teilweise au, die Auskunttspflicht vezichlet wer-
den kann, sind unverzüglich zu berücksichtigen. Oie
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates, unbeschadet
der Geltung dieses Gesetzes, die Merkmate nach § I
Abs. 4 zu eNeiiern, tür die die Ausküntte treiwillig sind.
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§ 14

Stichprobenerhebungen über Arbeitskräft e
in den Europäischen Gemeinschatten

(1) Di6 §§ 2 bis 12 und 15 finden entsprechende
Anwendung auf die durch unmittelbar geltende Rechts-
akte der Europäischen Gemeinschaften angeordneten
Stichprobenärhebungen über Arbeitskräfle, soweit die
Merkmale dieses Gesetzes mit den Merkmalen der
Stichprobenerhebungen übereinstimmen und sich aus
den Rechlsakten der Europäischen Gemeinschaften
nichts anderes ergtbt. Die Merkmale in der Fassung des
Artikels 4 der Verordnung (EWG) Nr- 3530/84 des
Rates vom 13. Dezember 1984 zur Durchlührung einer
Stichprobenerhebung über Arbeitskrätle im Frühiahr
1 985 (Amtsbl. der EG Nr. L 330/ l ) sind auch insoweit.
als sie über die Merkmale dieses Gesetzes hinausge-
hen, den Merkmalen nach § 5 Abs. 1 gleichgestellt.

(2) Soweit Merkmale der Stichprobenerhebungen
über Arbeitskräfte die Merkmale nach Absatz 1 übeG
schreiten, sind die Auskünfte freiwillig. Die §§ 2 bis 12
und 15 finden mit Ausnahme der Vorschritten über die
Auskunft serteilung entsprechend6 Anwendung.

{3) Oie ühebungen nach diesem Gesetz und die
Stichprobenerhebungen nach den Absätzen I und 2
können bei den ausgewählten Haushalten und Perso-
nen zur gleichen Zeit mit gemsinsamen, sich er9änzen-
den Erhebungsuntedagen durchgelührt und gemeinsam
ausgewerlet werden.

§ 1s
Verbot dsr Beidentifizierung

('l ) Die aul Grund dieses Gesetzes eöobenen Merk-
male drenen ausschlieBlich statistischen Zwecken.

(2) Ene Zusammenlührung von Merkmalen nach
Absatz 1 oder von solchen Merkmalen mrt Oaten aus
anderen statistischen Erhebungen zum Zweck der Her-
stellung eines Personenbezugs außerhalb der statisti-
schen Aufgabenstellung dieses Gesetzes ist unlersagt.

§ 16

Strafyorschrift

Wer entgegen § 15 Abs. 2, auch in Verbindung mrt
§ 14 Abs. I Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2. Merkmale oder
Daten zusammenführt, sobald die Merkmale nach § 15
Abs. 1 auf tür maschinelle Weiteruerarbeitung be-
stimmte Datenträger übernommen worden sind, wird mit
Freiheitsstrate bis zu einem Jahr oder mil Geldstrafe
bestratl.

§ 17

BerlimKlausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 1 3 Abs. 1 des
Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin.
Rechlsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des
Dritten UberleituDgsgesetzes.

§ 18

lnkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkrindung in
Kratt. Gleichzeilig tntt das Gesetz über die Durchfüh-
rung einer Bepräsentativstatistik der Bevölkerung und
des Eruerbslebens vom 21. Februar 1983 (BGBI. I

S. 201 ) außer Kratt.

Das vorstehende Gesetz wrrd hrermrt ausgetedrgt und
wrrd rm Bundesgesetzblatt verkundet.

Bonn. oen l0 Junr 1985

Der BundesOrastdenl
Werzsacker

Der Bundeskanzler
0r Helmul Kohl

Der Bundesmtnrsler des lnnern
Dr. Zlmmermann



zur Anderung des GeseEes zur Durchlührung einer Bepräsentativstatistik
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarn (Mikrozensusgesetz)

und des Gesetzes über die statistik lür Bundeszwecke (Bundessiatistikgesetz)

Der Bundestag hal mit Zustimmung des Bundesrates
das tolgende Geseu beschlossen:

Anlkel I
Das Gesetz zur Durchlührung einBr Repräs€ntativ-

statistik üb€r dio B6völksrung und den AöaitsmarR
(MikrozensusgeseE) vom 10. Juni 1985 (BGB|. I S. 95S)
wird wie lolgl g€ändert:

§ 1 wird wie tolgt g€änden;

a) ln Absatr 1 wordBn die Jahresahlen ,,1985 bis
'1990" durch "'1991 bis 1995" eßeEr.

b) Absatz 2 Satz 'l €rhäll tolgende Fassung:

,,Zwrck des Mikrozensus ist es, statistischo Anga-
ben in tieler lachlicher Gliederung über dio Bevötke-
rungsslruktur, die wirischatllrche und solate ligs
der Bevölkerung und der Familien, den Arbeitsmarkl
sowie die berutliche Gliederung und Ausbildung der
EMeösbevölkerung be16itzustellen.'

2. ln § 3 Abs. 2 wird .,od€r § 13 Abs. 5" gestrichen.

3. § 5 wird wie lolgt geänden:

a) ln Absatz 1 Nr. 3 wird die zaht -1 50 ' durch ,,300..
erselzt.

b) ln AbsaE 1 Nr. 4 wird hinter den Worten "l vom
Hundert dar Bevölkerung" das Semikolon durch
einen Punkt e6etzt. AbsaE 1 Nr. 5 wird gestrichen.

c) ln Absatr 2 wird im Eint€ilungssatz die Jahreszahl
,,1985" durch "1991" eEeEt.

d) ln Absatz 2 Nr. 3 wird nach dem Wod .,Eltem" ds
Semikolon geslnchen.

e) Absatz 2 Nr. 4 wird gestrichen.

0 ln Absatz 3 Nr. t Hrd die Jahresahl "1985" durch
,,1991" eEetzt.

9) ln Absar2 3 Nr. 3 und 4 wrrd die Jahresahl " 1 985"
jewerls durch "1992" eßetrl.

11

V.2 Gesetz

Vom 17. Dezembar 1990

(BGBI I, S 2837)

4. § 9 wird wie lolgt geänderl:

a) ln Absatz I wird die Nummembezeichnung 1 9e-
strichen und Satz 1 wie tolgl golaßl:

"Auskunttspflichtig srnd zu den Merkmatsn nach § 5
Abs. 1 Nr. I bis 4, Abs. 2 Nr. 1 sowie nach § 6 Abs. 'l

Nr. 1, 3 bis 5 alle Volljähngsn oder sinen eigenen
auch [ür min-

ds4ährige
in Satr 5 wird d4 Semikolon durch einen Punkt
9Etzt.

b) Nummer 2 wird gestrichen.

c) ln Absatr 2 sind die lrJorle ,,Nr. 1 und 2" zu strei-
chen,

d) AbsaE 4 srhält lolgende Fasung:

"(4) Di€ Ausküntte über die MerkmalB EheschtiF
ßungsiahr in § 5 Abs- 1 Nr. 1 und zusätlicher
privaler Kranksnvgßicherungsschulz in § 5 Abs. 1

Nr. 4 sowie dis Merkmale nach s 5 Abs, 2 Nr. 2 und
3, Abs. 3 und § 6 Abs. 1 Nr. 2 sind keiwilig."

5. § 13 wird gestrichen.

6. ln § 14 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,,der Verord-
nung (EWG) Nr. 3530/84 des Rates vom 13. Dezembor
1984 zur Ourchführung einer Stichprobenorhebung
üb€r ArbBitskrätle im Fruhjahr 1985 (Amtsbt. der EG
Nr, L 330/1)" durch die Wone ,,der Verordnung (EWG)
Nr. 3044/89 des Rates vom 6. Oktober 1989 zur Durch-
führung einer Stichprobeneöebung über Arbeitskrätte
im Frühiahr 1990 und.1991 (ABt. EG Nr. L 2922)"
emtrt,

7. Es wird lolgender § 16a neu eingelügt:

"§ 15a

§§ 23 und 24 des BundesstalistikgeseEes vom
4.-Ja !* 1987 (BGBI. I S. 462, 565) finden (eins
Anwendung."

Artlkel 3
Dieses Geselz lrin am 1, Januar 1991 in Kratt,

D6 voßtehends Gesetz wird hiemit ausgeledgi und
wird im Bundesgesetrbtatt ve*ündet.

Bonn, den 17. Oezember 1990

Der Bundespräsident
Weizsäcker

Der Bundeskanzler
Or. Helmul Kohl

Der Bundesminisler des lnnern
Schäubl€
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V.3 Verordnung
zur Durchftihrung einer Bepräsentatjvstatistik über die Bevölkerung und den Atbeihmarkt

(M ikrozensusY€rordnung)

Vom 14. Junl 1985

Aul Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensus-
geselzes vom 1O. Juni 1985 (BGBI. I S.955) verordnet
die Bundesregierung mit Zuslimmung des Bundesrates:

§1
Zu den Erhebungsmerkmalen nach § 5 Abs. 1, 2 und

3 des Mikrozensusgesetzes wi.d der lnhatt der Fragen 2
\Yie folgt lestgelegt: 

?.1

burg; Marokko; Niederlande; Norwegen. Oster
reich: Polen: Porlugal: Schweden: Schweiz:
Sganien: Tschechoslowakei. Türkei: Tunesien:
Ungarn: Vereinigte Slaalen von Amerika (USA):
übriges Ausland {einschließlich sonstige britt-
sche Staalsangehörigkeil): staatenlos.

Zu§5Abs.!Nr.2
Emerbs- oder Berulstäligkeil in der Berichls-
woche:
regelmäßig: gelegentlrch; nrchl erwerbs- oder
berufsläli9:

2.1.1 Fi( Emerbstätige:
a) Tätigheil: VollzeiU Terlzert:

b) Grunde fü, Teilzeiltätigkeit:
Schulausbildung oder sonslige Aus- und Fon-
bildung; Krankheit. Unlallfolgen; Vollzeilläli9-
keit nicht zu linden: Vollzeittätigkeit nicnt
gewünscht: sonstiges:

c) Arbeitsverlrag: b€fristet: nicht befristet:
d) Zahl der normaleMerse je Woche geleislelen

Arbeitsstunden und -tage;

e) Zahl der lalsächlich geleisieten Arbeilsslun-
den und -tage in der Berichtswoche:

l) Grund lür den Unterschied zwischen lalsäch-
lich und normaleMeise geleisteler Arb€itszeit:
Krankheil. Kur. Heilstätlenbehandlung: AI-
beilsschutzbestimmu6gen, auch Muller-
sähatt; Urtaub. Dienstb€lreiung; Arbeitsslrei-
ligkeilen: Scllechtwetledage; K-rzarbeit:
Au,lirahme einer Tätigkeit in der Beilchtswo-
che; Beendigung einer Tätigkeit in der Be-
richtswoche: Arb€itsstunden zu anderen Ter'
minen geleistet (auch gleitende Arb€itszeit):
Teilnahme an Schulausbildung, Aus- und
Fortbildung außerhalb des Betrieb€s: Feier
lag: sonstige Gründe bei geringerer Arbeils-
zeil; Ausgleich lür zu wenig geleislete Arbelis-
stunden zu anderen Terminen (auch glerlende
Arbeitszert): Überslunden: sonslige Gründe
bei höherer Aö€;tszeit.

9) Stellung im Berul:
Selbsländiger ohne Beschäftigte; Selbslänci-
ger mit Beschättiglen; mithellender Famrl;en-
angehöri9ec Mithelfender in einem vom Haus-
halt selbstbewirlschatleten landwirlschaflli-
chen Betrieb: Beamier. Richler Angeslellte|:
Arbeiter, Heimarber!et kaulm./techn. Auszu-
bildendec Aewerblich Auszubildencen Zert-l
Berulssoldat (einschließlich BGS und Berert-
schatlspolizei) : Gruncwehr- und Zivildrensller-
stendeI

h) Wirtschattszwerg des Betrieb€s, der Fir-e
usw:

1

'L1

1.2

r.3

1.4

1.5

r.8

1.9

r.10

'1.11

1.12

1.'! 3

1.14

1.15

Zu§5Abs.1Hr.1
Gemeindename;

Hauptwohnung: Vorhandensein einer weiteren
Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland
einschlieBlich Berlin (Wesl);

Zahl der Haushalte in der Wohnung:

Zahl der Personen im Haushalt;

Angabe der Zugehörigkeit der Person zur aus9e.
wähllen \ryohnung;

1.6 Angabe der ZugeFörigkeit der Person zum aus-
gewählten Haushalti

1.7 mit der erslen Person in der Erhebungsliste (bzw.
dessen Ehegatte) verwandl oder verschwä9ert:
Ehegatte: (Schwieger-) Sohn/-Tochte[ Enkel,
Urenkel; Vater, Mutten Großvater, -mutter son-
stige verwandle oder verschwägene Person:
nicht verwandt oder verschwägert;

Veränderung des Haushalts seit der letzlen
Befragung durch:
Geburt: Zuzug; Tod: Fortzug;

Baualtersgruppe der Wohnung (soweit erslmals
in die Erhebung einbezogen):
vor 197?',1972 oder spätec

Geschlecht:
männlich: weiblichi

Geburtsjahc

Geburlsmonat:
Januar-Mai: Juni-Oezemberi

Familienstand:
ledi g; verheiratel; verwilwet; Öeschieden:

Eheschließungsjahr der jetzigen bzw. letrten Ehe:

Staatsangehörigkeil (Land):

Deutsch; Algerien: Belgien: Dänemark: Frank-
reich; Griechenland: Großbritannien und Nordir-
land; ldand (Rep.): ltalien: Jugoslawien: Luxem-
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2.1.2 Für Personen mit einer zweiten ENerbstätigkeit
zusätzlich Angaben zur zweiten Emerbstätigkeit:
a) Stellung im Beruf:

Selbständiger ohne Beschäft igte; Selbständi-
ger mit Beschäftigten; mithelfender Familien-
angehöriger; Beamter, Richten Angestelltec
Aöeiter, HeimaöeiteE kautm./techn. Auszu-
bildende[ geweölich AuszubitdendeG Zeit-l
Berufssoldat (einschließlich BGS und Bereit-
schaftspolizei);

b) Wirtschattszweig des Betriebes, der Firma
usw.:

c) Zahl d6r normalerweise ie Woche geleisteten
Aöeitsstunden und -tage;

d) Zahl der tatsächlich geteisteten Arbeitsstun-
den und -tage in der Berichtswoche;

2.1.3 Für Arbeilslose und Arbeitssuchende:
a) Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe:

aöeitslos mit Arbeitslosengelü-hitte: arbeits-los ohne Arbeitslosengeld/-hiltei' nicht
arbeitslos;

b) Arbeitssuche als Nichterweöstätiger
nach Entlassung; eigener Kündigung; treiwilli-
ger Unterbrechun$ Übergang in den Ruh+.
stanC sonstiges; nicht arbeitssuchend;
Aöeitssuche als Erwerbstätigec
wegen bevorstehenden Verlusts oder Beendi-
gung der gegenwärtigen Tätigkeit; z. L nut
Ubergangstätigkeit; Such6 nach 2. Tätigkeit:
bessere Arbeitsbedingungen gesucht sonsti-
ges: nicht aöeitssuchend;

c) Arbeitssuche (2. L bztt. in den letzten vier
Wochen) durch:

Aöeitsamt; private Vermittlung; Aulgabe von
lnseraten; Bewerbung auf lnserate: direkto
Bewerbung; persönliche Verbindung; sonsti-
ges; Suche noch nicht autgenommen; Suchs
abgeschlossen (Arbeitsaulnahme in Kürze)i

d) Arö€itssuche seit:
weniger als 1 Monat: 1 bis unter 3'Monaten;
3 bis unter 6 Monaten: % bis unter I Jah[
1 bis unter 'l y2 Jahren; 1'l2 bis unter 2 Jahren;
2 und mehr Jahren;

e) Art der gesuchten Tätigkeit:
Tätigkeit als Setbständigen
Tätigkeit als Arbeitnehmen
nur Vollzeittätigkeit; nur Teilzeittätigkeiti Volh
zeittätigkeit gegebenenlalts TeitzeittäligkeiE
Teilzeittätiqkeit gegebenentatts Vollzeittätig-
keit; sonsliges:

l) verfügbar tür eine neue Tätigkeit innerhalb von
zwei Wochen:

verfü9bar;

nicht verlügbar wegen:

Krankheit; Ausbildung: noch beslehender
Tätigkeit: sonsliges:

2.1.4 Für NichteNeöstäti9e:
a) Frühere Erwerbstätigkeit:

erwerbstätig gewesen; noch nie erwerbstätig
gewesen;

b) Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit von
weniger els 1 Monat; I bis unter 3 Monaten; 3
bis unter 6 Monaten; yz bis unter 1 Jahn 1 bis
unter I y, Jahren; 1 yu bis unter 2 Jahren: Z bis
unter 3 Jahren; 3 und mehr Jahren;

c) bei Beendigung einerfrüherenTätigkeit in den
letzten drei Jahren:

wichtigster Grund tür die Beendigung der tetz-
ten Tätigkeit:
Entlassung; betristeter Arbeitsvertrag: Kündi-
gung; Ruhestand vorzeitig nach Vonuhe-
standsregelung oder Arbeitslosigkeit; Ruh+
stand aus gesundheitlichen Gründen: Ruhe-
stand aus Alters- und sonstigen Gründen;
Wehr-rzivildienst; persönliche GrüMe (auch
Studiuml; sonstiges;

d) Wirtschattszweig der tetzten Tätigkei§
e) Stellung im Berul der letzten Tätigkeit:

Selbständiger ohne Beschäfli9te; Setbständi-
ger mit Beschättigten; milhefender Famitien-
angehörigeq Beamter, Bichtel; Angestelltei
Arbeiter, Heimarbeiter: kau[m.-/techn. Aus-
zubildende( gewerblich Auszubildender:
Zeit-lBerutssotdat (einschtieBtich BGS und
Bereitschattspolizsi); Grundwehr- und Zivil-
dienstleistendeC

2.2 Für Kinder im Vorschulalter und tür Schüler und
Studenten:

Besuch von:

Kindergarlen/-hort; Grun+, Haupt-, Volksschute:
Real-/Berufsaubauschule; Gymnasium/Fach-
oberschule; lnlegderte Gesamlschule; Berufs-
fachschule, Berutsgrundbildungs-, Berursvorbe-
reitungsiahc Fachschule; Fachhochschule;
Hochschule: Berutsschulo.

3 Zu§5Aba.1Nr.3
3.1 ÜbenriegenderLebensunterhalt:

Erwerbs-/Berulstätigkeit; Arbeitslosengeld/
-hilfe; Rente, Pension; Unteöalt durch Ettem,
Ehegatte oder andere Angehörige; eigenes Ver-
mögen, Vermietung. Znsen, Altenteil; Sozialhilfe;
sonslige Unlerstützungen (z'. B. BAföG);

3.2 Art der öfrentlichen Rente, pension, u. ä.:

3.2.1 ersle und ggf. zweite eigene (Versicherten,
Renle, Pension u. ä.:

Arbeiterrentenversicherung; Knappschafiliche
Rentenversicherung; Angestelltenrenlenversi-
cherung; öttentliche Pensioq Kriegsopterente:
Unlallversicherung: Rente aus dem Ausland;
übrige ötfentliche Rente:
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3.2.2

aa

3.4

erste und ggf. zweite Witwen-, Waisenrente,
-pension u. ä.:

Aöeitenentenversicherung; Knappschattliche
Rentenversicherung; Angestelltenrentenversi-
cherung: öflentliche Pension; Kriegsopfenente;
Unfallversicherung; Rente aus dem Ausland;
übrige ötfentliche Rente:

Art der sonstigen öffentlichen und privaten Ein-
kommen:

Wohngeld; Sozialhille; BAIöG; sonstige ötlentli-
che Unterstützungen; Betriebsrente; Altenteil;
eigenes vermögen, Zinsen; Leistungen aus der
Lebensversicherung; vemietung, Verpachtung;
private Unterstützungen:

Höhe des monatlichen Nettoeinkommens:

unter 300,- DM; 3OO,- bis unter 450,- DM: 450,-
bis unter 60O,-DM; 600,- bis unter 800,-DM;
800,- bis unter 1 000,- DM; I 0OO,- bis unter
1 2OO,- DM; 1 2OO,- bis unter I 400,- DM;
1 400,- bis unter I 6O0,-DM: I 600,- bis unter
I 800,- DM: 1 800,- bis unter 2 000,- DM:
2 000,- bis unter 2 200,- DMi 2 2@,- bis unter
2500,-DM; 2500,- bis unter 3OO0,-DM:
3 0O0,- bis unter 3 500,- OM: 3 50O,- bis unter
4000,-DM; 40O0,- bis unter 4500,-OM;
4 500,- bis unter 5000,-DM; 50O0,- und mehr
DM; alle mithelf enden Familienangehörigen bzw.
selbständiger Landwirt; kein Einkommen.

4 Zu§5Abs.1Nr.4
4.1 Krankenversicherung,-versorgung:

Ortskrankenkasse; Betriebskrankenkasse (ein-
schließlich der der Deutschen Bundesbahn, der
Deutschen Bundespost und des Bundesver-
kehrsministeriums), See-Krankenkasse; ln
nungskrankenkasse; Bundesknappschaft; ü-
satzkasse: Landwirlschattliche Krankenkasse;
ausländische Krankenkasse und Sozialversiche.
rung Berlin (Ost); private Krankenversicherung:
Anspruch auf Krankenversorgung als Sozialhil-
feemptänger, als Kriegsschadenrentner oder
Empfänger von Unterhaltshilfe aus dem Lasten-
ausgleich, lreie Heilfürsorge der Polizei, Bundes-
wehr und Zivildienstleistenden;

4.2 Versicherungsverhältnis:
selbstversichert:
pf lichtversicherl treiwillig.versichert: als Rentner
versichert; Anspruch aul Krankenversorgung als
Sozialhilleemplänger, als Kriegsschadenrentner
oder Emplänger von Unterhaltshille aus dem
Lastenausgleich: Heilfürsorge der Polizei, Bun-
deswehr und Zivildienstleistenden;
mitversichert bei:

Pflichtversichertem: heiwillig Versichertem; als
Rentner Versicherlem;

/1.3 zusätzlicher privater Krankenversicherungs-
schutz
vorhanden; nicht vorhandeni

4.4
4.4.1

4.4.2

gesetzliche Renlenversicherung:
in der Berichtswoche pflichtversichert:

in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp.
schaftlichen Rentenversicherung; in der AngB'
stelltenrentenversicherung; in der Berichtswoche
nicht ptlichtversichert;

in den letzten 1 2 Monaten vor der Berichtswoche
pflichtversichert:

in der Aöeitenentenversicherung: in der Knapp-
schaftlichen Rentenversicherung; in der Ange.
stelltenrentenversicherung; in den letaen 12
Monaten vor der Berichtswoche nicht pflichtver-
sicherl;

4.4.3 in den letzten 1 2 Monaten vor der Berichtswoche
lreiwillig versichert:
in der Arb€itenentenversicherung: in der KnapF
schafllichen Rentenversicherung: in der Ange-
stelltenrentenversicherung; in den lefäen 12
Monaten vor der Berichtswoche nichl treiwillig
versichert;

4.4.4 sonstige Zahlung von Beiträgen seit dem
1. Januar 1924:
in der Aöeitenentenversicherung; in der Knapp.
schaftlichen Rentenversicherung; in der Ange-
slelltenrentenversicherung; in der Handwerker-

.Versicherung: keine sonstige Beitragszahlungen.

6 Zu § 5 Abs.2 Nr. I
6.1 Ausgeübter Beru, in der ersten und zweiten

Eruerbstätigkeil, lür NichteMerbstätige in der
letzten EMerbstätigkeit:

6.2 übemieEendausgeübteTätigkeit:
technische Anlagen steuern, bedienen, einrich-
len oder warlen: Anbauen, Züchten, Hegen,
Gewinnen/Abbauen/Fördem, Verarbeiten/ Bear_. beiten.Kochen,Bauen/Ausbauen,lnstallieren,
Montieren; Reparieren, Ausbessern, ReStaurie.
ren, Erneuern; Kaufen/Verkaufen, Kassieren,

. Vermitteln, Kunden beraten, Verhandeln, Wer-
ben; Schreibarbeiten/Schrift wechsel, Formular-
arbeiten, Kalkulieren/Berechnen, Buchen, pro-
grammieren, Arbeiten am Terminal, Bildschirm;
Analysieren, Messen/prüfen, Erproben, For-
schen, Planen, Konstruieren, Entwerfen/Gestal-
ten, Zeichnen; Disponieren, Koordinieren, Orga-
nisieren, Führen/Leiten, Management; Bewirten,
Beherbergen, Bügeln, Reinigen/Abfalt beseitigen,
Packen, Verladen, Transportieren/Zustelten,
Sortieren/Ablegen, Fahrzeug steuem; Sichern,
Bewachen, Geselze/Vorschriften anwenden/
auslegen, Beurkunden: Erziehen/Lehren/
Ausbilden, Beratend helfen, pflegen/Versorgen,
Medizinisch/Kosmetisch behandeln, publizieren,
Unterhallen, Vortragen, lnformieren;

6.3 Betriebsabteilung,Werksabteitung:
Ferligung, Produktion, Montage; lnstandhattung,
Beparatur. Betriebsmiilelerstellung; Arbeitsvoi-
bereitung/-organisation, Kontrolle, prüfungen;
Entwicklung, Konstruktion, Forschung, Design,
Musterbau: Materialwirtschatt/-ausgabe, Be_
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schaftung, Lager, Einkaul: Verkauf, Absatz, Mar
keting, Kundenbetreuung, Werbung, pR; Finan-
zierung, Rechnungs-/Rechtswesen, Datenverar-
beitung, Statistik, Schreibdienst, Auttragsbear
beitung, Sachverwaltung; Personalwesen, Aus-
bildung, Medizinische Betreuung, Sozialpflege:
Geschätts-/Amtsleitung, Direktion; keine Tätig-
keit in einer der genannten Abteilungen, keine
Untergliederung des Betriebs/der Behörde in
Abteilungen;

6.4 Stellung im Betrieb:

Auszubildender, Praktikant, Volontäl: Setbstän-
diger mit bis zu 4 Beschäftigten oder aileinschaf-
fend; Selbständiger mit 5 und mehr Beschäftig-
ten:

Angestellte( Beamter. Arbeiter, mithelfender
Familienangehörigen

Büro-, Schreibkraft, angelernt6r Arbeiter/Nicht-
FacharbeiteI Verkäufer, Bearbeiter, Facharbei-
ter, Geselle; Sachbearbeiter, Voraöeiter, Kolon-
nen-, SchichtführeI herausgehobene, qualifi-
zierte Fachkraft, Meister, Polier, Schachtmeiste[
Sachgebietsleiter/Referent, Handlungsbevol-
mächtiglec Abteilungsleiter, Prokurist: Direktor,
Amts-, Belriebs-^Verksleiter, GeschäftsführeI

6.5 Wechsel des ausgeübtdn Berufs in den letzten
beiden Jahren:
gewechselt; nicht gewechselt;

6.6 Wechsel des Betriebs, der Firma usw. in den letz-
ten beiden Jahren:
gewechselt: nicht gewechselt.

7 Zu§5Abs.2Nr.2
7.1 Höchster Schulabschluß an allgemeinbitdenden

Schulen:

Volks- (Haupt-)schulabschluß: Reatschulab.
schluß (Mittlere Reife) oder gleichwertiger
Abschluß: Fachhochschulreire: allgemeine oder
fachgebundens Hochschulreire (Abitur/Fachabi-
tur);

7.2 letzterberuflicherAusbildungsabschluß:
kein beruf licher Ausbildungsabschtuß: Abschtuß
einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleichwertiger
Berulsfachschulabschtuß; berufl iches praktikum;
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fach-
schulabschluß: Fachhochschulabschluß (auch
lngenieurschulabschtuß); Hochschulabschluß:

Bonn, den t4. Juni 1985

7.3 berufliche Fortbitdung, Umschulung, sonstige
zusätzliche praktisch6 Berufsausbildung in den
letzten zwei Jahren:

am Arbeitsplatz, im Betrieb; bei einer lndustrie.
und Handelskammer usw.: in besonderen Fortbil-
dungs-/Umschulungsstätten; an einer berufsbil-
denden Schule/Hochschule; durch Fernunter-
richt; aul andere Art; keine beruflicho Fortbitdung,
Umschulung, sonstige praktische Berulsausbil-
dung in den letäen zwei Jahren;

7.4 Dauer der Fortbildung, Umschulung, sonstigen
praklischen Beruf sausbildung:

unler 1 Monat; 1 bis unter 6 Monate: 6 bis unter
1 2 Monatei 1 bis unler 2 Jahre; 2 Jahre und mehr;
zur Zeil noch andauemd;

7.5 Hauptfachrichtung des Hochschul-/Fachhoch-
schulabschlusses.

I Z! § 5 4b6.2 Nr.3

Für Ausländen

8.1 Aulenthaltsdauer in der Bundesrepublik
Oeulschland einschließlich Berlin (West):
hier geboren: Zuzug 1 949 und lrüher:
bei Zuzug 1 950 und später:
Zuzugsjah6

8.2 Zahl und Atler der im Ausland leb€nden Kinder
unter 18 Jahren:

unter6Jahren; 6bis unler lOJahren; lObis unter
'16 Jahren: 16 bis unter'tB Jahren;

8.3 Ehegatte:

im Ausland tebend; nichl im Ausland tebend;
8.4 für Ledige:

im Ausland lebende Ettem:
Mutte6 Vate[ Mutter und ValeI keine im Ausland
lebenden Eltern.

§2
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten überlei-

lungsgesetzes in Verbindung mit § 16 des Mikrozen-
susgesetzes auch im Land Berlin.

§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung

in Kratt.

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminisler des lnnern
Dr. Zimmermann
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V.4 Erste Verordnung
zur Anderung der Mikrozensusverordnung

Vom 21. April 1986

(BGBI I, S 436)

Aul Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensusgesetzes vom 1O. Juni
1985 (BGBI. I S. 955) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates:

§1
§ 1 der Mikrozensusverordnung vom 1 4. Juni 1 985 (8GBl. I S. 967) wird wie

folgt geändert:

1. ln Nummer 1.12 werden die worte ,.Januar-Maii Junloezembe['' durch
die Worte,.Januar-April: Mai-Oezemben" ersetzt.

2. ln Nummer 1 1 .6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzl, und
es wird tolgende Nummer 1 1.7 eingefügt:

,.1 1.7 Vorsorge gegen Krankheiten:
a) Teilnahme an einer Schluckimptung gegen Kinderlähmung

(Poliomyelitis):
teilgenommen: nicht teilgenommen; nicht bekannt:

b) Jahr der letzten Schluckimpfung:
Jahreszahl (letzte zwei Stellen) eintragen.'

§2
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dntten Überlerlungsgesetzes in Ver-

bindung mit § 17 des MikrozensusEesetzes auch im Land Bedin.

§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Bonn, den 21. April 1986

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister
lür Jugend, Familie und Gesundheit

Rita Süssmuth
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zur Anderung der Mikrozensusverordnung

Vom 28. Februar 1989
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(BGBI I, S 342)

Für Arlikel 1 aul Grund des § I 0 Abs. 1 SaE 3 Mikrozen-
susgesetz vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S.955) und lür
Artikel 2 aul Grund des § 5 Abs. 4 Satz I Bundesstatistik-
geselz vom 22. Januil 1987 (BGBI. I S. 462, 565) verord-
net die Bundesregierung:

Artlkel I

§ 1 der Mikrozensusverordnung vom 14. Juni 1985
(BGBI. I S. 967), geändert durch die Erste Verordnung zur
Anderung der Mikrozensusverordnung vom 21. April I 986
(BGBI. I S. a36), wird wie ,olgt geänderl:

'1. Als neue Nummer 6.4 wird eingetügt:

,,6.4 Merkmale des Aöeitsplatzes:
a) Schichtarbeil: ständig: regelmäßig; gelegen!

lich;

b) Arl der SLhichtarbeit; Frühschicht, Spät-
schicht, Nachtschichl, Tagschicht, sonstige
Schichteinteilung; regelmäßig; gelegentlich;

c) Nachtarbeil (zwischen 22.00 Uhr und 6.00
Uhr): sländi9; regelmäBigi gelegentlich;

d) Zahl der bei Nachlarbeit geleistelen Arbeits-
stunden je Nachl;

e) Samslagsarbeit: ständig: regelmäßig: ge-
legenllich;

f) Sonn- und Feiertagsarbeit: ständig: regel-
meßigi gelegentlich,"

2. Die bisherigen Nummern 6-4 bis 6.6 werden Nummem
6.5 bis 6.7.

3. ln Nummet 11.7 erhallen die Buchslaben a und b
lolgende Fassung:

,,a) Vemendung von jodierlem Speisesalz im Haus-
halt:
ja: nein; nicht bekannt;

Der Bundesrat hal zugestimmt.

Bonn, den 28. Februar 1989

b) wenn nein ode, nicht bekannt, Angabe des Grun.
des:

keine Kenntnis von jodiertem Speisesalz; keine
Kenntnis von d6r Bedeutung des iodierlen Speise-
salzes zur Gesundheitsvorsorge; sonstiges."

4, Es wird folgende Nummei 11.8 eingetügt:

,,11.8 Krankheitsrisiken:

a) gegenwärtig Raucher: regelmäBig: gelegenl-
lich;

b) trüher Raucher: regelmäßig; gelegentlich;

c) niemals Raucher;

d) lür gegenwärlige und trüherg Raucher: über-
wiegends Arl des Rauchens: Zgarenen;
Zigarerfzigarillos; Pleilentabak: Alter bei
Rauchbeginn;

e) lür gegenwärlige und trühere Zigaretlenrau-
cher: Zahl der täglich gerauchtcn Zgaretten;
weniger als 5; 5 bis 20; 21 bis 40; 41 und
mehr."

Arttkel 2
Die Erhebungen nach § 5 Abs, 2 Nr..4 Mikrozensusge-

setz in Verbindung mit § I Nr. 9 Mikrozensusverordnung
werden im Jahre 1989 ausgesetzt.

Artlkel 3

Diese Verordnung gih nach § 14 des Dritten Über-
leitungsgesetres in verbindung mit § 17 des Mikrozensus-
geselzes und § 27 des Bundesstatistikgesetzes auch im
Land Berlin.

Arlikel 4

Diese Verordnung tratt am Tage nach der Verkündung in
Kratl.

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminisler des lnnern
Dr. Zimmermann
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V.6 Dritte Verordnung
zur Anderung der Mikrozensuwerordnung

Vom 12. APrll t991

(BGBI I, S e02)

Aul Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 dos Mikozensus'
ges€lzes vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S.955),goändert
durch Gesetr vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2trt4,
verordnet di6 Bund€sregierung:

Artlkcl 1

§ 1 der Mikrozensusverordnung vom 14. Juni 1985
(BGBI. I S. 967), zul6t g€änderl durch die Zweite Verord'
nung zur Anderung der Mikrozonsusverordnung vorn
28. Februar 1989 (BGBI. I S. 342), wird wie lolgl 96änderl:

11 ln Nummat 1.2 werden dig Worto "einschlieBlidl
Berlin (West)" gestrichen.

2. ln Nummer 1.9 w€rden die Worte ,vot 1972i 1972
oder späler' durch di6 wofle "Yor 1987; 1987 bis
1990; 1991 od€r spä16r" ersetrt.

3. Nummer 1.15 wird wie lolgt gelaBt:

" 
StaatsangehörEkeit (Land) :

Bundesrepublik Deutschland; Albanion; B€lgisn; Bul'
garien; Dänemark: Frankreichi Griechenland: Gro&
britannien; ldand: ltalien; Jugoslawien: Luxemburg:
Niederlande: NoMegsn: Östeneich; Polsn: Porlu'
galt Rumänien; Schweden: Schweiz; Spanien; Tscha'
choslowakei; Türkei: UdSSRi Ungam; sonstiges
Europa; Algerien; Marokko: Tunesien; sonsliges
Atrika; vereinigte Staalen von Amerika (USA): Kuba;
sonstiges Nord- und Mittelamerika: Südamerika; lran;
sonstiger Naher Osten (2. B. lrak, lsrael, Jordanien,
Ubanon, Syrien); lndien: Pakistan: Vietnam; sonstiges
Südasien (2. B. Alghanistan, Kambodscha. Laos, Sri
Lanka, Thailand); Japan: Korea; Philippinen: sonsti-
ges Ostasien (2. B. China, Hongkong, lndonesien,
Macao); übrige Welt; staatenlos.'

4. ln Nummer 2.1 werden nach dem Wort "gelegsnllich;"
die Worte "sozialversicherungslrei (geringlügig) be-
schätligt:" eingelügt.

5. Nummer 2.2 wird wie lolgt gelaBt:

.Für Kinder im Vorschulaltsr und lür Schüler und
Sludenten:

B€such von:
Kinderga(ery-kripp€/-horl; allgemeinbildende Schule:
Klassenstule 1 bis 4: Klassonstute 5 Us 10: Klassen-
stule 1l bis 13 (gymnasiale Oberstule); berulliche
Schule: Fachhochschule; Hochschule."

6. ln Nummer 3.2.1 und 3.2.2 werden ieweils nach dem
Wod "Unlallversicherung;" die Woße "Rente aus del
Sozialvsrsicherung der €hemaiigen DDR;' eingelügt.

7. Nummq 3.4 wird wie lolgil gelaßt:

.Höhe des rnonallichen Neno€inkommens:
unter 3O0,- DM; 300,- DM Us unler 600,- DM;
600,- DM bis unler 1000,- Dlr/t; 10OO,- DM bis
untor 14OO,- DM: 140O,- DM Us unler 1800,- DM;
1800,- DM tis unr€r 2200,- DM; 2200,- OM bis
unter 2500,- DM; 2500,- DM bis unl€r 3000,- DM;
3000,- DM tis unler 35m,- DMI 3500,- DM bis
unler 40OO,- DM: 400O,- DM bis unter 45m,- DM;
4500,- DM bis unter 5000,- DM; 5000,- DM bis
unter 5500,- DM; 5500,- DM bis unter 60O0,- DM:
6000,- OM tis unter 6500,- DM; 6500,- DM t s
unter 70OO,- DM; 700O,- DM bis unter 7500,- DM:
7500,- und mehr DM; all€ mithefenden Familien'
angehorllen bzu. s€lbstandigar Landwirt; kein Ein-
kornm€n.'

8. ln Numms rt.l w€tden die wotl€ "und Sozialver-
§chorung Berlin (Osl)' gpslrich€n.

9. In Nummer 4.2 werden di€ Worte "milversichort bei:
michtveEichertem: rreiwillig Versichenem; als Bent-
ner Versich€rlem:" durch die Worte ,als Familien-
angehörig€r (Ehegans/Kind) versichert;" erseEt.

10. Nummer 5 wird gestrichen.

'11. ln Nummer 6.5 werden nach dem Worl .Geschätls-
tühr€r:' die Worte ,,Mitglied oiner Produhionsgenos-
sonschatl;' angsfügt.

12. Nummer 7.1 wird wie lolgt gelaBt:

"H(rchster SchulabschluB an allgerneinbildendsn
Schulen:
ksin SchulabschluB; Haupl-(VolksrschulabschluB;
RealschulabschluB (Mitllere Reile) oder gleichwertiger
Abschluo; Abschluß der allgemeinbildenden poMeclF
nischen Oberschule in der ehemaligen DDR: Fach-
hoc-hschulreile; allgemeirE oder lacfEebundene
Hochschulreile (AbituQ;".

13. ln Nummer 7.Zwerden nach den Worten "Techniker-oder gleichwertigor Fachschulabschluß;" dis Worte
,,Abschluß einer Fachschule in der ehemalben oDR;"
eingelügrt.

14. ln Numrner 8.1 werden die Wofle ,einschlieBlicfi
Berlin (Wesl)" gestrichen.

15. Nummer 9 wird gestrichen.

'16. An Nummer 10.1 werden nach den Worlen "im Aus-
land;' di€ Worte .entlälll, da kein Pendler;" angelügt.
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17. ln Nummer 12.1 werden die Worl6 "Foststellung einer
Mind€rung dBr EMerbslähigkeit durch amtlichsn
Bescheid;" durch dio Worte "Feststellung des Grades
der Behindsrung durch amtlichsn Bescheid;" erselzt.

unler 50i 50 bis unter 60;60 bis unler 70; 70 bis unter
80; 80 bis untor goi 90 bis unter '100; 100i nicht
bekannt."

18. Nummer 12.2yiltd ryie lolgl ge,aBl: Artlkol 2

"Amtlich lestgestelller Grad der Behindsrung: Dies6 Verordnung tritt am Tag6 nach der Verkünclung
bis unter 25; 25 bis unter 30; 30 bis untsr 40; 40 tis in Kratt.

Der Bundesrat hat zugestimml.

Bonn, den 12. April 1991

Oer Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminisler dos lnnern
Schäubl€
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V.7 Auszug -) aus

VERORDNUNG (E\7G) Nr. 3711/91 DES RATES
vom 15. Dczcmbcr 1991

zur Durchführung cincr iährlichcn Stichprobcncrhcbung übcr Arbcitskräfte in
dcr Gcmeinschaft

DER B.{T DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN _
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERIISSEN:

Artikcl I
Pcriodizität dcr Erhebung

Das Stadsrische Amt dcr Europäischcn Gcmeinschaftcn,
(nachstchcnd "Eurosra(" gcnannt) Iühn für dic Kommis-
sion im Frühjahr cincs jcdcn Jahrcs, bcginnend 1992,
cinc Stichprobencrhebung übcr Arbciskräfrc in dcr
Gcmcinschaft, nachstchcnd "Erhebung" gcnannr, du(ch.

Arrikel 2

Erh cbungs ci nhc i rcn

(l) Dic Erhcbung crfolgt in jcdcm Mirgliedstaar bei
cincr Stichprobe von Haushalccn, die zum Zcirpunkt dcr
Erhebung ihrcn Vohnsirz im Gcbicr dicses Sraares habcn.

Dic Mitgliedstzatcn stellcn sichcr, daß Doppclzählungcn
von Pcsonen mit mehrcrcn Wohnsirzen vcmiedcn
werden,

(2) Die Ängabcn vcrden Iür alle zu den ausgccählten
Haushaken gehörcnden Pcsoncn cmittclt.
Fälle, in dcncn cin Haushalsmitglicd für andcre Haus-
halsmitglicdcr Äuskunft cncilt, sind bcsondcs zu kenn-
zcichncn.

Aaihcl J
Rcpräscntativität der Stichprobc

(l) Die nationalcn statistischcn i\mtcr Iührcn die Erhc-
bung im Rahmcn dcr narionalcn Erhebungcn durch und
sortcn dafür, daß die Stichprobc dcr Haushaltc gcmäß
Anikcl 2 Absau. I nach dc-m in dcn jcwciligen Mitglied-
staatcn üblichcn Vcrfahren so konzipicn wird, daß sic
densclben Umfang hat wic dic Stichprobc für die nario-
nale Erhcbung.

(21 Um cine zuvcrlässige Grundlagc für dic verglci-
chcnde Änalyse auf Gcmcinschafsebenc sowie auf der
Ebcne der Mitglicdstaatcn und spczilischcr Rcgioncn zu
scha{fcn, wird der Stichprobcnplan so gcstaltct, daß
sichcrgcstellt wird, daß [ür Mcrkmale, die 5 7o dcr Bevöl-
kcrung im cmerbsfähigen Altcr bctrcffcn, dcr rclative
Standardlchler aul dcr Ebcnc ll dcr NUTS (odcr auf
verglcichbarcr Ebcnc) höchstcns 8 7o bcträgr, wobei vom
Designcffckt für. dic Variable .Arbcislosigkcit' auszu-
gehen isr.

Rcgioncn mit wcnigcr als 300 000 Einwohncm sind von
dicscr Bcdingung austcnommen.

(3) Dic narionalcn staristischen Ämter sorgcn dafür,
daß mindestens cin Vicncl dcr Erhcbungscinhcircn der
Srichprobc dcr vorhcrgchcndcn Erhcbung cn(nommcn
wird und daß cin Anrcil von mindcstens cincm Vicncl in
dic Stichprobc der nächstcn Erhcbung cinbczogen wcrden
kann.

Dic Zugchörigkcit,zu einer dicscr bcidcn Gruppcn wird
durch cincn Codc kcnntlich gemacht.

({) Dic Mitglicdsmarcn cneilcn Eurosrat allc von ihm
gcwünschtcn Auskün[tc bczüglich Organisarion und
Irlethodik dcr Erhcbung und gcbcn insbcsonderc dic
Kritcricn [ür dic Gesnltuog und dcn Umfang dcr Srich-
probc an.

Arrikcl 4

Erhcbungsmerkmalc

(l) Dic Erhebung cstrcckt sich auf folgende Merk-
malc:

al dcmographitcbcr Hinttrgrund: Bczichung zur Bc-
zugspcßon im Haushalt, Gcschlccht, Gcburujahr,
Gcburudanrm inncrhalb dcs Jahrcs, Familicnstand,
Suasangchörigkcit, Aufcnrlralsdaucr in dem icwci-
ligcn Mitgliedstaat in Jahrcn, Gcbursland;

bl Erucrbttätighert: Eecrbstätigkcit in dcr Bcrichs-
wochc, Gründc dafür, daß trou vorhandeocr Escrbs-
tätigkcit nicht gcarbcitct mrde;

c) ll{crhmalc dcr crrtc| ErurbttdtigAcit: Stcllung im
Beruf, Wiruchafsacig dcr ördichcn Bctriebscinhcit,
Beruf, Zahl dcr Pesoncn, dic in dcr önlichcn
Betricbseinhcit arbeitcn, l:nd der Arbcirssdnc, Regioo
dcr Arbcisstättc, Jahr dcs Arbcisbcginns bcim dczci-
tigcn fubeitgcbcr odcr als Sclbstindigcr, Monat dicscs
Arbeisbcginns, Untcncheidung Vollzcit-/Tcilleinitig-
kcit, unbcfristctc/bcfristctc Tätigkcit, Gcsamtdaucr dcr
bclristctcn Tätigkcit/dcs bcfristctcn fubciwcnngs,
nomalcrucisc gclcistcrc Arbeitsstundcn, taBichlich
gclcistctc Arbcisstundcn, wichtipter Grund für cinc
Abwcichung dcr tasächlich gclcistctcn von dcn
nomalcscisc gclcistctcn Arbeitssruodcn, Schicht-
arbeit, Abcndarbcit, Nachurbcit, Samsuparbcit, Sonn-
tagsarbcit, Arbcit zu Hausc, Suchc nach cincr andcrcn
Tätigkeit und Gründe dalür;

dl Ängabcn ibct die zpcitc ErucrbstdtigAcir: mchr als
cinc Emcrbstärigkcit, Stcllung im Bcruf, 'Virschafs-
ncig dcr önlichen Bcuicbscinhcit, Bcru[, tatsächlich
gclcistctc Ärbcissrundcn, rcgclmäßigc/gelegentliche
Tätigkcit;

* 
) Amtsblatt der Europäischen Gem€inschatten Nr. L 351/2.
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e) bftbeige Berufnfahrung d.er buchaftigungslonn
Personen: frühcrc Epcrbsrjtigkeit, Jahr der leuten
Emcrbstätigkeit, Monat der leutcn Emcrbsrätigkeir,
wichtigster Grund für dic Aufgabe der letzten Eserbs-
tätigkeit, Stcllung im Beruf währcnd der letztcn
Eruerbstätigkcit, ,Virtschaltsneig der örtlichen
Bctricbseinheit, in dcm die Pcnon zuleut gearbeitet
hat, während der letzten Ewerbstätigkeit ausgeübter
Beruf ;

f) Arbcittrucbe: fubcissuche bei Penonen ohne
Emerbsräügkcit währcnd der Berichtswoche, An dcr
gesuchten Tärigkcit, Daucr der Arbeissuchc, währcnd
der lctzten vier Vochgn haupsächlich angcwandte
Mcthode dcr Arbeitssiche, Zcitpunkt dei leuten
Kontaks mit einer öflentlichcn .4u:beisvermitdung,
um Arbeit zu finden, Vunsch nach einer Em'erbstätig-
keit bei Pcnonen, dic nicht aul Arbeissuchc sind,
Vcrfügbarkcit für dic Aufnahme cincr Emerbstätigkeit
innerhalb der nächsten ryei Wochen, Situation unmir
telbar vor Beginn dcr Ärbcissuchc (odcr vor Bcginn
dcr neuen Everbstätigkeit), Einschrcibung bci einer
öffentlichcn Arbeisvcrmitdung ;

g) Situation der Nichteruerbspersonra: Situation dcr
Personcn, dic wcder einc Eruerbstätigkcit habcn noch
danach suchen;

h) scbuliscbc und bcruflicbc bildung: schulischc und
berufliche Bildung in den lcutcn vicr Wochen, Zwcck
der in dcn leurcn vicr Wochen erhaltencn Ausbildung,
Gesamtdaucr dcr Ausbildung, üblichc Zahl der Ausbil-
dungsstundcn pro §fochc, höchsres abgeschlossencs
Niveau einer allgemcinbildenden Schule, höchstes
Nivcau der abgcschlosscnen beruflichen Bildung odcr
des Srudiums ;

i) Situation ein Jabr vor der Erhebung: Encrbstätig-
kcit, StcllunB im Bcruf, Wirschaftsrucig der önlichcn
Bctriebseinheit, in dcm die Tätigkcit ausgeübt wrde,
Land des Wohnsiucs, Rcgion des lfohnsiues;

i) tccbnirbc Angabcn in Zuammenbatg mit d.er
Befragung; Jahr dcr Erhebung, Berichtswoche,
Mitglicdstaat, Region, Grad dcr Vcntädtcrung, laufende
Nummer des Haushals, Art des Haushalu, Art dcs
Aastalshaushalrs, Art dcr Beteiligung an der Erhc-
bung, Hochrechnunpfaktor, Untestichprobc bezogen
auf die vorausgegangenc Erhebug, Untentichprobc
bezogen au( dic folgcndc Erhebung.

(2) Eurostat legt nach Anhörung des durch dcn
Beschluß 89/38UEVG, Euntom (') eingeseaten Au-
schuses für das Statistischc Programm der Europäischen
Gcmcinschaftcn nach dem Verfahren dcs Änikcls 8 dcr
vorlicgenden Yerordnung cinc Kodierungslisle mit den
Merkmalen der Erhcbung gemäß Absatz I fest und vcröf-
fcndicht sic-

Artikcl s

Durchführung dcr Erhcbung

(l) Die Erhebung wird von den nationalen suristischen
jtmtem nach der in Anikel 4 Absau 2 genanntcn Kodie-
rungslistc durchgcführr

Sie sorgcn dafür, daß die Fragen in ldgischer Rcihenfolge
gestellt und so fomulien werden, daß in Zusammenar-
beit mit Eurostat größtmöglichc Vergleichbarkeit
zwischcn den Mitglicdstaaten gewährleisret isr

(2) Die Mitglicdstaaten sorgen dafür, daß dic
gewünschten Auskünftc wahrheisgemäß, vollständig und
fristgerccht cneilt werden.

Die statistischen Ämtcr der Mitgliedsaaten können die
Beanrwortung der Fragen ningend voschreiben.

Artihel 6

Übemittlung und Vcröffentlichung

(l) Die statistischen jtmter dcr Mirgliedsuatcn über-
mitteln Eurostat spätestcns ncun Monatc nach Endc der
Erhcbung bci den Haushalten die ordnungsgemäß übcr-
prüften Ergcbnissc der Erhebung für jede befragte peson
ohnc Argabc von Namcn und Adressc.

12) Eurostat übemimmt die Aufbcreitung, Äuswcrtung
und Verbreitung der Ergebnisse der Erhebung.

Die statistischcn Amtcr der Mitglicdstaaten können in
Abstimmung mit Eurostat die leweiligen Ergebnissc
verbreiten.

Artihel z

Statistikgehcimnis

(l) Die im Rahmen der Erbebung erteilten Einzelaus-
künftc dürlcn nur für staristische Zweckc vesender
werden.

Ihrc Verucndung für steucrlichc oder sonstige Zweckc
und ihre \Pcirergabe an Dritte sind untcßagl
(2) Die vcrtraulichc Bchandlung der Eurostat.übemit-
tclten Arg"ben wird durch dic Vcrordnung (Euratom,
EVG) Nr. 1588/90 des Rates vom I t. Juni t990 über die
Ubermitdung von unter dic Gcheimhaltunppflicht
fallenden Infomadonen an das Sutistischc Amt dcr
Europäischen GemLinschaftcn geregclt (2).

Artihcl 9

Inkrafttretcn

(t) .lrr.Nr,L iB1 voE 20,5.1989§.47(2) ABl.Nr,L 151 voE .r5,5,1990,S.1.
Diesc Vcrordnung tritt am Tag nach ihrer Yeröffcntli-
ghulg im Anttbldtt der Europdkrhcn Gemeinschaften
in Krafr

Diese Verordnung ist in allen ihrcn Teilen vcrbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitglicdstaat.

Im Namcn des Rates

Dcr Prdsident

H. VAN DEN BROEK

Gcschehcn zu Brüssel am 15. Dczember l99l
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V.8 Geseü
über die Statistik für Bundeszwecke

(Bundesstatistikgesetr - BStatG)

vom 22 Januar 1987

@GBl: I, 5.462 tr)

§ ls
Auskunttsptlicht

(l) Oie eine Bundesslalistik anordnende Rechlsvor'
schntt hal leslzulegen, ob und in welchem Umlang die
Erhebung mil oder ohne Auskunftspllicht ertolgen soll. lst
eina Auskunttspllichl lestgelegl, sind alle natürlichen und
juristischen Personen des privaten und öflenllichen
Rechts. Personenvereinigungen, Behörden des Bundes
und der Länder sowie Gemeinden und Gemeindever'
bände zur BeanMonung der ordnungsgemäo gestelltgn
Fragen verpllichtet.

(2) Die Auskunllsptlicht besteht gegenüber den mit der
Durchlührung dor Bundesstatistiken amltich b€trauten
Slellen und Personen.

(3) Oie Ant*ort isr wahrheitsgemäB. voflständig und
innerhalb der von den slatistischen Amlem des Bundes
und der Länder gesetzlen Frislen zu erteilen. Bei schrifl.
licher Auskunfiseneilung ist dis Anlworl erst erlein, wenn
die ordnungsgema0 ausgelülllen Erhebungsvordrucke der
Erhebungsstelle zugegangen sind. Di6 Antwort isl, soweit
in einer Bechtsvorschnll nichls anderes bestimmt ist, lür
den Emplänger kosten- und porto,rei zu eneilen.

(4) Werden Erhebungsbeaurtragte erngesetrl. können
die in den Erhebungsvordrucken enthallenen Fragen
mündhch oder shrifllich beantworlel werden_

(5) ln den Fällen des Absatzes 4 sind bei schritlticher
Auskuntlseneilung die ausgelül[en Erhebungsvordructe
den Erhebungsbeauttraglen auszuhändigen oder in ver-
schlossenem Umschlag zu üb€rgeb€n oder bei der Erhe.
bungsstelle abzugeb€n oder donhin zu übersenden.

(6) Widerspruch und AnfEhtungsklage gegen die Aul.
lorderung zur Auskunllserlerlung haben keine au,schio-
bende Wirkung.

§ 16

Geheimhaltung

(1 ) Einzelangaben über Dersönliche und sachticho Ver.
hällnisse, die lür erne Bundesstatislik gemachl werden,
sind von den Amtsträgem und lür den öttenilichen Oiensl
be$nders Verpflichleten, dre mil der Ourchführung von
Bundesstatisriken Delraul sind. geheimzuhalten, soweit
durch besondere . Rechtsvorschdfl nichts anderes
beslimmt ist. Dies grll nrchl lür

t. Einzelangaben. in deren Ubeminlung oder Veröt{ent-
lichung der Belragte schrihtich ernqewifligt hal,

2. EiEelangaben aus allgemein zugänglichen Ouellen.
wenn sie srch au, die in § 15 Abs. I genannlen öffent.
hchen Slellen beztehen. auch soweil eine Auskunfts-
pllichl aulgrund einer eine Bundesstalistik anordnen-
den Rechtsvorschntt besleht.

3. Einzelangaben. dre_ vom Stalislischen Bundesaml oder
den stalrslischen Amlem der Länder mil den Einzel-
angaben anderer Betragier zusammengelaßl und in
stalrstischen Ergebnrssen dargestelll srnd.

4. Einzelangaben. wenn sie dem Be,raglen oder Betrotle.
nen nrchl zuzuordnen sind.

Oie §§ 93. 97, 105 Abs. 1. § 111 Abs.5 in Veöindung mit
§ 105 Abs. l sowie § 116 Abs.1 der Abgabenordnung
vom l6. Mäz 1976 (BGBl. I S.613: 1977 I S. 269). zuleta
geändert durch Adikel 1 des Gesetzes vom '19. Dezember
1985 (BGBI. I S.2436), gellen nicht lür Personen und
Stellen, soweil sie mil der Ourchtührung von Bundes-.
Landes- oder Kommunalslalisliken belraut sind.

(2) Oie Überminlung von Einzelangaben zwischen den
mrl der Ourchlührung einer Bundesslatrstik betraulen Per
sonen uncj Slellen isl zulässig, soweil dies zur Eßlellung
der Bundesslalisiik erlordertch isl.

§26
Überleitun gsvorschrift

(4) Eine Auskunttspllichl isl nach § 15 Abs. I Sat2 2
auch. lestgelegl. soweil Erhebungen aulgrund bereils gel-
lender erne Bundesglalislik anordnender Bechtsvorschnl-
len durchgelührl werden und die Antuon nichl ausdrück.
lich lreigeslellt ist.
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V.9 Strafbestimmungen

Strafbestimmungen: §§ 203 Abs.2, 204 und 205 des Strafgesetzbuches in der Fassung der

Bekanntmachung vom 2. Januar 1975 (BGBI. I S. 1)

Nach § 203 Abs. 2 Satz 1 SIGB kann bestraft werdeq wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,

namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder

Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als

l. Amtsträger,
2. für den öffentlichenDienst besonders Verpflichteter,
3. Persoq die Aufgaben oder Befugrrisse nach dem Personalvertretungsrecht

wahrnimmt,
4. ...

5. ...

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist.

Einem Geheimnis im Sinne des Satzes I stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche

Verhältnisse eines anderen gleiclL die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden

sind (§ 203 Abs. 2 Satz 2).

Als Strafmaß ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorgesehen (Abs.2 Satz 1

i.V.m. Abs. l). Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sioh oder einen anderen

zu bereichem oder einen anderen zu schädigeq so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis at m'tei

Jahren oder Geldstrafe (Abs.5). Die gleiche Strafandrohung gilt für den, der unbefugt ein

fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschtiftsgeheimnis, z\ dessen

Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet (§ 201 Abs. 1).
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